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des Unbegreiflichen ausgeſchloſſen ; wohl aber iſt dieſes

Mittel ganz geeignet , den übereinſtimmenden Sinn

von Luther und Calvin feſtzuhalten , mithin den Geiſt

der Reformation in feinem urſprünglichen Glanze wie⸗

derherzuſtellen . — Anwendbar iſt es jedoch nur da ,

wo man ſich bereits über Alles , bis auf die Vorſtel⸗

lungen über das Wie verſtändigt hat , wo man weiß ,

daß man hierin nicht Alles wiſſen kann ; unanwend⸗

bar bleibt es überall dort , wo der Streit über das

Unbegreifliche fortdauert , wo man zu wiſſen meint ,

was ſich hierinn nicht wiſſen läßt .

So konnte daher die Union in einigen Ländern

bereits zu Stande kommen , während ſie in andern

und im Ganzen noch unterblieb ; daß ſie in Baden

ohne Schwierigkeit vollbracht wurde , läßt ſich zum

Theil aus der Geſchichte , hauptſächlich aber aus der

bisherigen Lehre der proteſtantiſchen Kirchen dieſes

Landes erweiſen . Das Leztere wird unken bey §. . ,

das Erſtere ſogleich im folgenden Abſchnitte geſchehen .

V.

Geſchichte der Kirchenunion im Großher⸗

zogthum Baden .

Die proteſtantiſchen Pfarrgemeinden des Groß⸗
berzogthums Baden ſind nach ihrer örtlichen Lage fo -

wohl als nach ihrem kirchlichen Vermögen in die der
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obern und in die der untern Landſchaft abgetheilt .
Ehe ſie zur jetzigen Geſammtkirche verbunden waren ,
beſtanden die des Oberlandes blos aus Lutheranern ,
und wurden in dieſer Beziehung — mit Ausnahme

von ſieben reformirten Kirchſpielen — der unge⸗

miſchte Theil genannt ; während die des Unterlan⸗

des , wo Reformirte und Lutheraner in größerer Anzahl
neben einander wohnten , den gemiſchten Theil
bildeten .

Die Gemeinden des Oberlandes waren eingewie⸗

ſen in die Dideeſen : Lörrach , Schopfheim , Mülheim ,
Freiburg , Emmendingen , Endingen , Maplberg und

Lahr , Hornberg , Kork , Rheinbiſchofsheim , Karlsruhe
( Stadt⸗ und Land⸗Amt ) , Durlach , Stein , Pforz⸗
heim . — Die gemiſchte Landſchaft hatte folgende Diö⸗

ceſen : a ) Lutheriſche : Bretten , Gochsheim ,
Sinsheim , Ober - , Unter⸗Stadtpfarramt Heidelberg ,
Stadtpfarramt Mannheim , Weinheim , Neckargemünd ,

Neckarbiſchofsheim , Moßbach , Adelsheim , Borberg ,

Wertheim . b ) Reformirte : Ober⸗ , Unter⸗Stadt⸗

pfarramt Heidelberg , Stadtpfarramt Mannheim , Wein⸗

beim , RNeckargemünd , Bretten , Sinsheim , Moßbach ,
Borberg .

Auch im untern Landestheile waren unmittelbar

nach Einführung der Reformation , außer einigen un⸗

bedeutenden katholiſchen Ueberreſten , blos Lutheraner ;
ehe ſich dieſe aber hinreichend gefeſtigt hatten , wurde

im Jabr 1565 von Kurfürſt Friedrich III . , in der



damaligen Pfalz , das reformirte Bekenntniß aufgeſtellt .

Dieſe Veränderung durch den frommen Fürſten mit

Umſicht geleitet , und von den Unterthanen mit Bei⸗

fall aufgenommen , hatte , außer einigen wirkungsloſen

Unionsverſuchen , * ) die wichtigere Folge , dağ Die Qus

theriſche Kirche ſich dort mit Einem mächtigen Schlage

von ihren meiſten Anhängern verlaſſen , und um den

Beſitz faſt aller ihrer Güter und Rechte gebracht ſah .

Die jüngere Schweſter herrſchte über Land und Lente ,

So iſt es länger als 100 Jahre geblieben . Indeſſen

entwickelte ſich doch frühe zwiſchen beiden Theilen ein

gewiſſes Rechtsverhältniß , das ohne Zweifel bald jede

Wunde geſchloſſen hätte , wären nicht ſchmerzende Stö⸗

rungen eingetreten .

Schon während des dreißigjährigen Krieges näm⸗

lich , welcher die Rheinpfalz oft und lange mit ſeinen

Gräueln verwüſtet hat , wußte die katholiſche Kirche

ſich wieder an vielen Orten anzuſiedeln , und mit deſto

*) Hieher gehört z. B. das Religionsgeſpräch in Maul⸗
bronn 1564 . , und die merkwürdige Unionsformel des

Kurfürſten Karl Ludwig von 1657 . In literari⸗

ſcher Hinſicht iſt das Irenicum des Dav . Pareus
von 1606 . noch jetzt das wichtigſte Werk , wenn es

gleich weſentliche Gegenſätze für außerweſentlich er⸗

klärt . Spätere ireniſche , für das jetzige Großherzog⸗
thum Baden beſtimmte , Schriften , wird man im Fol⸗

genden immer benützt finden , in ſo fern ſich ihr In⸗

halt beſonders dazu eignete .
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größerem Erfolge , da unter dem Schutze der gewaffne⸗
ten Macht in evangeliſchen Kirchen Meſſen geleſen⸗

proteſtantiſche Prediger vertrieben , und Beamte wie

Unterthanen durch kirchliche und bürgerliche Verhei⸗

ßungen zum Hinübertreten verlockt wurden . Unzufrie⸗

den außerdem mit dem Beſitzſtande , welchen ihr der

weſtphäliſche Friede nach Recht und Billigkeit angewie⸗

ſen hatte , erſah dieſe Kirche — doch nicht ſie ſelbſt

—ſondern ein gieriger Schwarm von Jeſuiten und

Mönchen , erſpähte jede Gelegenheit , die Herrſchaft an

ſich zu reißen und Unheil zu ſtiften . Mit dieſem tief⸗

liegenden Plane traten ſie endlich , als 1685 . ein ka⸗

tholiſcher Stamm zur Regierung gelangte , ohne Scheu

und ohne Gewiſſen hervor . Von nun an gab es un⸗

unterbrochene Verfolgungen , bald öffentlich , bald heim⸗

lich , im Großen wie im Kleinen , immer aber verderb⸗

lich für die Wohlfahrt des Landes , und ſchimpflich für

die Denkwürdigkeiten der Rechtspflege ſowohl , als

der Kirchen⸗ und Menſchengeſchichte . — Indeſſen

—mochte auch der Gerechte ſeufzen — die Hierarchen

hatten ihre nächſten Zwecke erreicht ; als unverföhnliche

Gegner des Proteſtantismus ſaßen ſie am Ruder ,

und misbrauchten leidenſchaftlich ihre Gewalt . Ja ſo

ſchreiend wurden die Uebel , daß dieſe nicht blos das

Ohr des Königs von Preußen erreichten , auf deſſen

kräftige Androhung des Vergeltungsrechtes die pfälzi⸗

fhe Religionsdeclaration von 1205 wenigſtens als

ſcheinbar milde Verheißung erfolgte ; — ſondern daß



alſch Kaiſer und Reich , obwohl immer bedachtſam im

Entwerfen , und langmüthig im Vollziehen ihrer Be⸗

ſchlüſſe , endlich im Begriffe waren , — und nur die

franzöſiſche Revolution konnte ſie hindern — den

Kurfürſten mit gewaffneter Hand zur Erfüllung einer

Pflicht zu zwingen , welche er der geſitteten Welt und

geheiligten Verträgen , ſeinen angeſtammten Untertba⸗

nen und dem eigenen Fürſtenwort immer ſchuldig

blieb . )

Ein edlerer Geiſt weht aus dem Pfalzbairiſchen

Religiondedict von 1799 * * ) ; alein der Vollziehung

deſſelben arbeiteten die Hierarchen auch jetzt noch eif⸗

rig entgegen ; ſelbſt an Verſuchen , Lutheraner wider

2 ) Die einzelnen Belege für das Obige findet man

reichlich in Struv ' s pfälziſcher Kirchenhiſtorie , in

Pütter ' s Darſtellung der pfälziſchen Religionsbe⸗

ſchwerden ic. Im letztern Werke ſind auch die neuern

Quellen nachgewieſen . Manche ungedruckte merkwür⸗

dige Thatſachen leben noch im Gedächtniſſe des Vol⸗

kes .

t ) Sn diefem Edicte wurde den Proteſtanten uneinge⸗

ſchränkte vollkommene Religions - und Gewiſſensfrei⸗

heit eingeräumt , den Tüchtigſten der Eintritt in

Staatsämter zugeſichert , den Reformirten ihre Kirchen⸗

verfaſſung beſtätigt ; namentlich ſollten die früher ver⸗

botenen Claſſenconvente wiederhergeſtellt , Generalſp⸗

noden „ nach Nothdurft “ gehalten , die Kirchengüter

beſonders verwaltet werden u. ſ. w.
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Reformirte aufzuwiegeln , fehlte es nicht ; doch konnte

Letzteres weniger auffallen , weil die vorhandenen Lu⸗

theriſchen Gemeinden in der ſüßen , ſtets genährten und

ſtets getäuſchten Hoffnung , in den Beſitz ihrer ehma⸗

ligen Kirchengüter zu gelangen , ſchon längſt zu den

Katholiſchen hielten . Und ſo wurde eine Morgenröthe ,

welche an der Schwelle zweier aufgeklärten Jahrhun⸗

derte freundlich über jenen mishandelten Gauen ge⸗

leuchtet hatte , noch Einmal verdüſtert .

Erſt unter Badiſcher Herrſchaft iſt dem dorti⸗

gen Kirchenleben ein Tageslicht aufgegangen , deſſen

Heiterkeit von nun an nicht mehr getrübt wurde . —

Die neue Regierung hat mit feſter , kundiger Hand je⸗

den Theil in ſeinen Rechten geſichert , ſo weit es nur

immer möglich war . Indem dieſe Regierung hiedurch

ſich ſelbſt gegen Argwohn und Beſchwerde wegen un⸗

gleicher Behandlung ihrer Unterthanen verwahrte ,

und hiemit einer Hauptquelle des bisherigen Verfol⸗

gungsgeiſtes den giftigen Zufluß entzog ; — ſo konnte

man allerdings nicht ohne Wahrſcheinlichkeit annehmen ,

die milde und ſtille , aber kräftig und ſicher wirkende ,

Wohlthat des kirchlichen Friedens werde allen Bethei⸗

ligten , zunächſt aber den früher gedrückten Proteſtan⸗
ten immer fühlbarer werden , ſollte auch eine Vereini⸗

gung dieſer letztern noch längere Zeit in das Gebiet

frommer Wünſche gehören .

Allein eben weil ſich dieſe Vereinigung noch

nicht als beſtimmtes Ziel in das Auge faſſen ließ ,
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während ſie doch durch ehrliche Handhabung der Ge —

rechtigkeit unmerklich eingeleitet wurde ; ſo iſt es in

der That kaum möglich , den eigentlichen Anfang des

vollbrachten Unionswerkes ſcharf zu bezeichnen . In⸗

deſſen je gewiſſer es iſt , daß große wie kleine Bege⸗

benheiten meiſt von den erſten Schritten abhängig

bleiben , deſto ſorgfältiger ſind hier wenigſtes die Spu⸗

ren einzelner Thatſachen zu ſammeln , aus welchen je⸗

nes denkwürdige Ereigniß allmählig hervorgieng .

Schon der ehmalige reformirte Kirchenrath in

Heidelberg hatte bald nach der letzten Staatsverände⸗

rung die altbadiſche Kirchenrathsinſtruction von 1798 ,

in welcher namentlich die eidliche Verpflichtung auf

ſymboliſche Bücher unbeſchadet des heiligen Amtes der

Kirchendiener beſeitigt iſt , freiwillig angenommen . Der

ſtetigen und friedlichen Gleichförmigkeit , welche von

nun an die äußern und innern Verhältniſſe beider

evangeliſchen Landeskirchen zu durchdringen begann ,

kam es weſentlich zu Statten , daß ſich nicht lange

darauf die höchſte Staatsbehörde entſchloß , die refor⸗

mirten und lutheriſchen Conſiſtorien beider Theile in

Ein Centralcollegium zu vereinigen .

Von dieſem Collegium , jetzt evangeliſche Kirchen⸗

miniſterialſection genannt , wurden beide proteſtantiſche

Kirchen eine Reihe von Jahren hindurch ohne Mis⸗

trauen geleitet , während doch Manches geſchah , was

die Empfänglichkeit der Gemüther und überhaupt die

Beſchaffenbeit der Geſinnungen erproben mußte . So

aaam
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halfen ſich die Prediger beider Theile in amtlichen
Verrichtungen aus , indem ſie öfter die Kanzeln wech⸗
ſelten , auch bisweilen in der Darreichung des h.
Mahles ſich unterſtützten ; reformirte Theologen , als

Pfarrgehülfen , und ſogar als Pfarrer an lutheriſche
Gemeinden geſetzt , wirkten mit Segen ; mehrere
Schulen beyder Bekenntniſſe wurden vereint , ohne

daß Einſprache geſchehen wäre ; und bereits gieng die

oberſte Kirchenbehörde damit um , ein gemeinſchaftliches
Religionslehrbuch , an welchem ſeit längerer Zeit ge⸗
arbeitet wurde , einzuführen , auch ſollten die altbadi⸗

ſchenßKirchen⸗ und Schulviſitationen die Pfarrſynoden
und Schulconvente allmählig über die ganze evangeli⸗

ſche Landeskirche ausgedehnt , und die Kirchencenſuran⸗
ſtalten beider Bekenntniſſe zu einem gleichartigern
Ganzen verbunden werden . Noch aber waren dieſe

Vorbereitungen nicht alle beendigt , als bereits das Volk

durch ſelbſtſtändige , nachhaltige Bewegungen zu erken⸗

nen gab , daß die Stunde der Entſcheidung heranrücke .

Leiſe Vorzeichen hievon konnte der Beobachter ſchon

in jener innigen Andacht entdecken , womit das dritte

Jubelfeſt der Reformation im ganzen Lande von Lu⸗

theranern ſowohl als von Reformirten gefeiert wurde ;

entſcheidende Schritte aber geſchahen doch erſt durch

urkundliche Mittheilungen , welche bald darauf den

höhern Behörden zugiengen . — So erklärten ſchon
im Anfang des Jahres 1818 die Gemeinden beider

evangeliſchen Bekenntniſſe des Kirchſpiels Schönau , im
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Odenwalde , ihre Bereitwilligkeit zur kirchlichen Bereiz

nigung in einer beſondern Denkſchrift , und mit über⸗

wiegender Mehrzahl . Gleich warmen , mit Einſicht

und Ruhe verbundenen Eifer bewies auch eine Vor⸗

ſtellung des lutheriſchen Pfarramtes und Kirchenvor⸗

ſtandes in Heidelberg . Dieſen Beiſpielen ſchloß ſich

zu Anfang des folgenden Jahres die gemiſchte Einwoh⸗

nerſchaft aller Stände in Mannheim , der größten und

wichtigſten Stadt jenes Landestheiles , an ; und vie⸗
len gleichlautenden Berichten gemäß ſahen die ſämmt⸗

lichen evangeliſchen Inſaſſen der untern Bezirke einer

glücklichen Entſcheidung dieſer Sache mit Verlangen

entgegen .
Wünſchenswerth ſchien ſie ihnen , dieſe Entſchei⸗

dung , weil dadurch , nach dem lebendigen Geiſte des

Evangeliums ſowohl , als nach der geläuterten Ueber⸗

zeugung aller Weiſen und Guten beider Kirchen , Glau⸗

be und Sittlichkeit befördert , große Vortheile für das

Kirchen⸗ und Schulweſen gewährt , und die Kräfte

der Kirche nach Außen geſtärkt würden . Und für eben

ſo ausführbar hielten ſie ihren Wunſch , weil beide

Kirchen , wenigſtens im wirklichen Leben , nicht ſo be⸗

deutend verſchieden ſeyen , und man , wo es nöthig

wäre , nur zur heiligen Schrift als der einzigen ſichern

Quelle unſerer Religion zurückkehren dürfe , damit Ein

Glaube , Eine Gemeinde ſammle ; auch an ihrem

zeitlichen Gute könne die vereinte Kirche nichts von

dem verlieren , was die getrennte beſitze ; endlich ſeyen
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eben jetzt die Gemüther fuͤr dieſe Sache empfänglich ,

theils durch das erweckende Beiſpiel benachbarter Staa⸗

ten , in denen die Kirchenvereinigung glücklich voll⸗

bracht worden ſey , theils durch den heilverſprechenden

Beſitz jener neuen bürgerlichen Verfaſſung , welche

das Volk in nähere Verbindung mit ſeinem Fürſten

bringe , und immer beſtimmter den erhebenden Ge⸗

danken auspräge , daß bürgerliches und kirchliches Wohl

ſtets neben einander gehen ; dennoch wage man es

nicht , eigenmächtig zu verfahren , ſondern gebe dieſe

begründeten Bitten zuverſichtlich der höhern Erwä⸗

gung heim .

So bieder und chriſtlich wurde hier zum Werke

geſchritten , und zwar in derſelben Zeit , wo eine ge⸗

meſſene , den Abſtufungen aller Stände gemeinſame

Haltung vielleicht Manchem zweifelhaft ſchien , und in

derſelben Angelegenheit , worin einſt die Leidenſchaft

eben dort ſo unwürdig gehandelt hatte .

Wenn irgend Einmal , ſo war jetzt die Stimme

des Volkes für Stimme Gottes zu halten . Von nun

an gab auch die kirchliche Oberbehörde ihre frühern

mittelbaren Schritte auf , um ſofort unmittelbar das

Nöthige einzuleiten . Aber auch nur einzuleiten ,

denn dies war ja das einzige Mittel , bei einer für

die Ausführung immer noch unentſchiedenen , vielleicht

ſogar ſchwankenden Frage , die Gewiſſensfreiheit der

Mitgenoſſen ſowohl als die Würde der Regierung ge⸗
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gen Wechſelfälle ſicher zu ſtellen . Beides geſchah , und

geſchah auf ſolgende Weiſe .

In einer ausführlichen Vorſtellung trug die evan⸗

geliſche Kirchenſection am 15ten Juli 1816 dem gnä⸗

digſten Regenten unterthänigſt vor : der lange ſchon

in unbefangenen Gemüthern genährte Wunſch zur Kir⸗

chenvereinigung fey reger und feuriger als je gewor⸗

den . In einigen deutſchen Staaten ſey die Veran⸗

laſſung dazu von oben herab gekommen , im Lande

mit Freudigkeit gefühlt und ergriffen worden , waͤh⸗

rend er in andern , vom Volke ausgehend , Theilnah⸗

me und Begünſtigung bei dem Regenten gefunden ha⸗

be. In beiden Fällen ſeyen entſcheidende Schritte zu
einem Ziele geſchehen , welches die Proteſtanten zu

ihrem beſſern Heile nie hätten ſollen aus dem Auge

verlieren . In Baden ſchlage dieſe edle Sache den

zweiten jener Wege ein , denſelben , auf welchem auch

die Kirchenreformation ihre erſten und dann nicht

mehr aufhaltbaren Schritte gethan hätte . Sie , die

Kirchenſection , habe ſich bisher , vor eingeholter höͤch⸗

ſter Genehmigung , jeder unmittelbaren Theilnahme

daran enthalten , und die einzelnen eingegangenen Ge⸗

ſuche und Berichte auf eine allgemeine Masregel ver⸗

wieſen .

Jetzt aber ſehe ſie ſich — theils ang innerer

Ueberzeugung von dem hohen Werth einer ſolchen
Vereinigung für Kirche , Staat , Volk und Familien ,

theils aus heiliger Achtung für die laut gewordene
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Stimme des Volkes , theils durch die allgemeine ge⸗

rechte Erwartung von ihrer Aufmerkſamkeit darauf —

zu der ehrfurchtvollſten Bitte gedrungen : daß Seine

Koͤnigliche Hoheit ſie ermächtigen mögten , nunmehr

die zu einer Kirchenvereinigung der beiden evangeli⸗

ſchen Bekenntniſſe führenden unmittelbaren Schritte

vorgängig thun und den Vereinigungsplan Höchſtden⸗

ſelben zu ſeiner Zeit unterthänigſt vorlegen zu dürfen .

Diefe Anträge erhielten Den saten . November
1618 die höchſte Genehmigung , mit dem Auftrage ,

die Kirchenſection habe vorerſt einen , die ſämmtlichen

Gegenſtände , welche dabey in Erwägung kommen

können und müſſen , umfaſſenden Vereinigungsplan

auszuarbeiten und einzureichen .

Eifrig bemüht , dieſe Aufgabe zu löſen , kam

deſſen jene Behörde bald auf die Ueberzeugung zurück,

daß den nöthigen Masregeln nur dann eine feſte Hal⸗

tung geſichert , und ihnen nur dann gedeihlicher Ein⸗

gang in die etwa noch ungewiſſen und wankenden Ge⸗

müther gebahnt werden könne , wenn vorgängig die

gnädigſte Genehmigung und Geſinnung öffentlich be⸗

fannt gemacht wäre . — Kaum war dieſe Anſicht den

14ten April 1819 zur höchſten Kenntniß des. nenen ,

jetzigen Regenten , Großherzogs Ludwig K. H. ge⸗

langt , als bereits den 29ten deſſelben Monats die

bedeutungsvolle Entſcheidung erfolgte , daß eine Ver⸗

einigung der beiden evangeliſchen Bekenntniſſe im

Großherzogthum unter milder , ſchonender Behandlung
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aller redlichen Zweifel und Bedenklichkeiten , unter

ſorgfältiger Beſeitigung alles innern Gewiſſenszwangs

und unter möglichſter Berückſichtigung der äußern In⸗

tereſſen beider Confeſſionon dem höchſten Wunſche

ganz gemäs ſey . Hiemit werde die oberſte Kirchen⸗

behörde beauftragt , nicht nur dieſen Wunſch öffentlich

bekannt zu machen , ſondern auch jene Kirchenvereini⸗

gung vorzubereiten , in geeigneter Zeit einen aus⸗

führlichen Plan darüber zur Genehmigung vorzulegen ,

immittelſt aber auf die Vereinigung in Kirchen und

Schulen , vorzüglich im Umfang des Neckarkreiſes , zu

wirken .

War hiemit der Bau des Friedenstempels ge⸗

nehmigt , und zugleich mit unverkennbaren Zügen iit

feinen Umrifen entworfen , fo mufte jegt vor allem

Andern für die Legung des Grundſteines geſorgt wer⸗

den .

Zuvörderſt wurde jene höchſte Entſchließung im

Staatsregierungsblatte deſſelben Jahrs , Nro . 18. , zur

öffentlichen Kenntniß gebracht , ſodann machte ſich die

evangeliſche Section zur nächſten und wichtigſten

Pflicht , die Kirchenvereinigung in demjenigen Landes⸗

theile vorzubereiten , in welchem ſich äußere und inne⸗

re Verhältniſſe Anſichten und Rückſichten am ſchärf⸗

ſten gegenüberſtehen konnten . Von dieſem Grundſatze

geleitet , knüpfte ſie zuerſt mit einigen geeigneten

Stellen jenes Landestheils ſchriftliche Verhandlungen

über die Hauptgegenſtände der Vereinigung an ; je

doch
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doch bald üͤberzeugt , daß dieſer Weg nur langſam
und unzureichend zum Ziele führen würde , hielt ſie
für beſſer , von jedem evangeliſchen Bekenntniſſe jener

Gegend zwei einſichtsvolle Geiſtliche zu einer vertrau⸗

lichen Beſprechung mit ihr nach Karlsruhe einzuladen.
Dieſe Conferenz hatte vom 10 —laten Novem⸗

ber 1819 ſtatt , mit dem günſtigen Erfolge , daß in

kirchlicher und finanzieller Hinſicht die Grundlinien
der Vereinigung , nach den von der Kirchenbehörde
darüber entworfenen Punctationen , gezogen wurden .
Und waren gleich die Einberufenen noch nicht mit

dem eigentlichen Auftrag ihrer Kirche bekleidet , ſo
konnten jene Punctationen doch einer aus ſämmtlichen
Specialſuperintendenten und mehreren Pfarrern des

gemiſchten Landestheils beſtehenden Sy node zur wei⸗

tern Erwägung vorgelegt werden . — Dieſe Synode ,

geleitet von den früher nach Karlsruhe einberufenen

Geiſtlichen , ( mit denen ſich noch zwei Profeſſoren der

theologiſchen Facultät in Heidelberg verbanden ) wur⸗

de den 17ten und 18ten Januar 1820 in der , nach
den erforderlichen Beziehungen vorzüglich geeigneten ,

Landſtadt Sinsheim gehalten . Dort unterwarfen vor⸗

erſt die verſammelten Mitglieder , nach ihrem Bekennt⸗

niſſe , in zwei beſondere Abtheilungen geſchieden , die

Punctation der Karlsruher Conferenz einer reiflichen

Ueberlegung ; in vollem Rathe theilten ſie alsdann

fih ihre Anſichten , Wünſche und Vorſchläge mit .

Cin würdiger , für die gute Sache rein beſeelter Geiſt

4



ſprach ſich , nach dem Inhalte des ausführlichen , von

allen Anweſenden unterzeichneten Protokolls , in ſämmt⸗

lichen Verhandlungen aus , beide Theile reichten ſich

vertrauend und hoffend die Bruderhand , und nahmen

auch hier die Hauptſätze der vorgelegten Punktation

an , mit dem Vorbehalt des Beitrittes der geſammten

evangeliſchen Landeskirche und der höchſten Sanction .

Unter dieſen günſtigen Vorbedeutungen konnte

das angefangene Werk weiter und allgemeiner geför⸗

dert werden . Es kam hiebei darauf an , auch die ge⸗

ſammte , ihren evangeliſchen Gemeinden am nächſten

ſtehende Landesgeiſtlichkeit im Ganzen und Einzelnen

zu vernehmen , um mit Einem meſſenden Blicke beſtim⸗

men zu können , was für die Entſcheidung bereits mit

Gründen zu hoffen , oder was zum wünſchenswerthen

Erfolge etwa noch gemeinſchaftlich zu berathen und

auszugleichen ſeyn dürfte .

Dieſes konnte nur durch Verſammlung der Lan⸗

desgeiſtlichkeit in ihre Didceſanſynoden bewirkt werden ,

Erſt jetzt wurden im ungemiſchten Landestheile ſämmt⸗

liche Dekanate durch einen Erlaß der Kirchenſeetion

von den bisherigen Einleitungen unterrichtet , mit der

Ermächtigung , nunmehr ihre Diöceſangeiſtlichkeit ur

gewöhnlichen Bezirksſynode einzuberufen , ſie von den

beſondern Verhandlungen in Kenntniß zu ſetzen , ſie

zur offenen Erwägung des Vereinigungswerkes ſowohl
an ſich , als nach den ſchon vorbereiteten Entwürfen

aufzufodern , und dabey auf den großen Werth des
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heiligen Bandes , welches die evangeliſchen Glieder des
gemeinſamen Vaterlandes in Einer innig vereinten

Geſammtkirche umſchlingen würde , zur bruͤderlichen
Beachtung aufmerkſam zu machen . Uebrigens habe
man ſich aller , mit dem reinen Gegenſtande der Auf⸗
gabe nicht unmittelbar zuſammenhängenden Erörte⸗
rungen zu enthalten . — Die Dekanate des gemiſchten
Landestheiles wurden ſchon am Schluſſe der Sinshei⸗
mer Provinzialſynode von den auch hiezu Bevollmäch⸗
tigten unmittelbar zur Einberufung ſolcher Diöceſanſy⸗
noden angewieſen .

Zur Grundlage dieſer Berathſchlagungen dienten
ſaͤmmtlichen Diöceſen des Landes die Verhandlungen
der Karlsruher Conferenz und der Sinsheimer Ver⸗
ſammlung . Das Ergebniß ihrer freien Prüfung gelangte
in ausführlichen und beglaubigten Protokollen allmäh⸗
lig aus allen Diöceſen , ( nebſt einem Bericht der evan⸗
geliſchen Profeſſoren der Univerſität Heidelberg ) an
die Kirchenſection . Dieſe Protokolle boten , wie ſich
bei einer ſo wichtigen , mit Freiheit des Gedankens
und der Rede behandelten Sache erwarten ließ ,
mannichfaltige Anſichten im Ganzen und Einzelnen
dar . Die Mannichfaltigkeit hatte ſich nach den feiz
hern und jetzigen Verhältniſſen beider Kirchen unver⸗
kennbar in Hauptmaſſen geſondert ; ſegnend ſtand je⸗
doch über ihnen die laut anerkannte hohe Sache ſelbſt

mit ihrem ſtillen mächtigen Einfluß auf die Gemüther,
4 f



und weit die meiſten Stimmen gewährten , für ſich

und in Beziehung auf ihre Gemeinden , die frohe Hoff⸗

nung einer Vereinigung in wahrhaft evangeliſcher

Liebe .

Die Kirchenſection hat dieſe Ergebniſſe den i9ten

Juni 1820 ehrerbietigſt höchſten Orts vorgelegt , und

mit einem Entwurfe begleitet , welcher , aus allen bis⸗

herigen Verhandlungen ſorgfältig zuſammengetragen ,

die Grundzüge der Vereinigung in kirchlicher , politi⸗

ſcher und finanzieller Hinſicht enthielt . Dabei wurde

auf den theilweiſen Erfolg der Karlsruher und Sins⸗

heimer Zuſammenkünfte , auf den einmüthigen Wunſch

ſämmtlicher Synoden , und auf die Nothwendigkeit ge⸗

meinſamer gegenſeitiger Mittheilung der Antrag zu

einer mündlichen Geſammtberathung gegrün⸗

det . Unverzüglich folgte hierauf den 7ten Juli deſſel⸗

ben Jahres die höchſte Genehmigung , daß eine Gene⸗

ralſynode zuſammenberufen werden ſolle , von welcher

die geſammte evangeliſche Landesgeiſtlichkeit und die

evangeliſchen Gemeinden des Großherzogthums reprã⸗

ſentirt , die Vereinigung beider evangeliſchen Bekennt⸗

niſſe auf die Grundlage der , höhern Orts vorgelegten ,

Ueberſicht nach allen ihren Theilen im letzten Wege

berathen , und das Ergebniß davon in den Entwurf

einer förmlichen , zur höchſten Genebmigung einzurei⸗

chenden Vereinigungsurkunde zuſammengefaßt werde .

Zum Präſidenten und oberſtbiſchöflichen Commiſſar

dieſer , in Karlsruhe zu haltenden , Synode wurde der



lutheriſche Staatsminiſter des Innern ernannt , und

dieſem überlaſſen , die Zeit der Verſammlung zu be⸗

ſtimmen . — Zugleich ſollte die evangeliſche Section

die Anordnung treffen , daß zu jener Synode je acht

Geiſtliche von jedem Bekenntniſſe durch freye Wahl

ihrer Amtsbrüder in den Bezirken , und von ſämmtli⸗

chen evangeliſchen Gemeinden eben ſo viele Weltliche

von jedem Bekenntniſſe , als Abgeordnete der Kirche

ernannt werden ; die theologiſche Facultat in Heidel -

berg hatte aus ihrer Mitte je Einen von jedem Be⸗

kenntniſſe zu erwählen , und der Section ſelbſt blieb

überlaſſen , eines ihrer geiſtlichen und eines ihrer welt⸗

lichen Mitglieder von jedem Bekenntniſſe mit der Lei⸗

tung dieſer Synode zu beauftragen .

Zur Vervollſtändigung aller gehörigen Rückſichten

wurde jedoch dem ſpäteren Antrag auf noch vier

weltliche Abgeordnete aus dem Lande , und noch einen

geiſtlichen lutheriſchen , und einen weltlichen refor⸗

mirten Bevollmächtigten aus dem Kirchenkollegium , die

gnädigſte Zuſtimmung ertheilt . Unter dem Vorſitze

des landesherrlichen und oberſtbiſchöflichen Kommiſſärs

beſtand die Generalſynode daher aus ein und zwanzig

geiſtlichen , und aus drei und zwanzig weltlichen Mit⸗

gliedern .

Ehe aber die nöthigen Schritte zur Ernennung

dieſer Glieder geſchehen konnten , mußte noch an ein⸗

zelne Vorarbeiten , namentlich an die Kirchengemeinde⸗

ordnung und an das Lehrbuch für die zu vereinigende



Kirche die letzte Hand gelegt werden .

Geſchäften trat der Spätherbſt ein , und mit ihm

jene Jahreszeit , in welcher die Geiſtlichen feſter als

ſonſt an ihre Sprengel gebunden ſind . Indeſſen hielt

ſich die Kirchenſection für verpflichtet , dem gnädigſten

Großherzog ihre tiefgefühlten Empfindungen des Dan⸗

kes für die höchſte Genehmigung vorzutragen ; ſodann

wurde ſämmtlichen Dekanaten eine Abſchrift des lan⸗

desherrlichen Beſchluſſes zur eigenen Benachrichtigung

ſowohl als zur Mittheilung an die Düöceſanen zuge⸗

fendet . Den loten März 1821 erſchien hierauf die

gedruckte Wahlordnung , nach welcher die Mitglie⸗

der zur Generalſynode ernannt werden ſollten . — Sie

geht von dem Grundſatze 2möglichſt freier , von keinem

Anſehen und Einfluß befangenen Wahl , und eben ſo

möglichſt genau erwogener Religionsparität « aus , be⸗

ſtimmt alsdann nach Maaßgabe des höchſten Beſchluſ⸗

ſes die Anzahl der Abgeordneten , und theilt zu dieſem

Zwecke das Land in Wablbezirke ab ; letztere in geiſt⸗

licher und weltlicher Hinſicht . Die Geiſtlichen bil⸗

deten von reformirter Seite nur Einen Wahlbezirk ,
den des Unterlandes ; * ) hier hatte jeder angeſtellte

reformirte Pfarrer acht Geiſtliche ſeines Bekenntniſſes

vorzuſchlagen . Die von lutheriſcher Seite wurden in

zwei Wahlbezirke , nach dem ungemiſchten und gemiſch⸗

*) Mit Einſchluß der wenigen Reformirten im andern

Landestheil .

Ueber dieſen
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ten Lande abgetheilt . In jenem hatte jeder Pfarrer

fünf , in dieſem drei Geiſtliche ſeines Bekenntniſſes zu
ernennen , * )

Die Wahl der Weltlichen erfoderte , um jeder
Gemeinde einen möglichſt gleichen Antheil an der Ab⸗

ſtimmung zu ſichern , kleinere Wahlbezirke , denen ühri⸗

gens die obigen Unterſcheidungen zum Grunde lagen .

Daher waren die Reformirten in acht , die Lutheriſchen

des Oberlandes in fünf , die des Unterlandes in drei

ſolcher Bezirke abgetheilt ; hiezu kamen nachträglich
die Städte Karlsruhe , Mannheim , Heidelberg , Wert⸗

* ) Durch die große Ausdehnung , auf welcher die Luthe⸗
raner in Baden von einander wohnten , und durch die
daraus hervorgehende geringere Bekanntſchaft der

Wähler mit den zu erwählenden Abgeordneten , wurde
eine ſolche Eintheilung nöthig ; die Art dieſer Ein⸗

theilung erklärt ſich aus der Seelenzahl , in dieſer

Hinſicht verhielten ſich nämlich die Lutheraner von

Lörrach bis Pforzheim zu jenen von Bretten bis

Wertheim wie Drei zu Eins . Von den ihr zukom⸗
menden acht geiſtlichen Abgeordneten hätte alſo dieſe
Kirche , vermöge der Eintheilung und der Geſammt⸗
zahl , nach rein arithmetiſchen Verhältniſſen im Ober⸗
lande 6, im Unterlande 2 zu wählen gehabt . Allein
bei der annäherungsweiſe berechenbaren Verſchieden⸗
artigkeit des äußern Intereſſes beider Landſchaften an
der Vereinigung wurde es rathſam , vom kleinern

Theile 3 , vom größern 5 Abgeordnete ernennen zu

laſſen .



heim , jede als Ein beſonderer Wahlbezirk . Jede die⸗

ſer Kirchengemeinden eines jeden Bezirkes hatte aus

ihrer geſammten Bürgerſchaft durch Stimmenmehr⸗

heit Einen Wahlmann zu ernennen . Aus ſämmtlichen

Wahlmännern eines Bezirkes wurde ein Wahlausſchuß

gebildet , und von dieſem aus ſeinem Bezirke oder

aus ſeiner Mitte Ein weltlicher Abgeordneter gewählt .

Qn den genannten à Städten fand eine ähnliche Ein -

richtung ſtatt , mit dem Unterſchied jedoch , daß in

Mannheim und Heidelberg die Lutheriſchen zuſammen

Einen , und eben ſo die Reformirten beider Städte

zuſammen Einen Abgeordneten ernannten . Von den

beiden andern hatte jede Einen Lutheriſchen zu wäh⸗

len . * ) Die Namen der zur Synode Vorgeſchlage⸗

nen mußten in verſiegelten Zetteln an die Kirchenſec⸗

tion eingeſendet werden ; letztere hatte ſodann in Ge⸗

genwart von einigen ihrer geiſtlichen und weltlichen

Mitglieder das Ergebniß der Wahlen in beglaubigtem

Protokolle ſammeln , und diejenigen als Abgeordnete

einberufen zu laſſen , welche die meiſten Stimmen er⸗

halten hatten .

Geräuſchlos , wie es die Sache wollte , vollbrach⸗

te man das Wahlgeſchäft im ganzen Lande . “ “ ) Hier⸗

*) Hiedurch bekamen die Lutheraner zwei weltliche Ab⸗

geordnete mehr als die Reformirten , was um des

Folgenden willen zu bemerken iſt .
* * ) Nur eine einzige lutheriſche Gemeinde in der un⸗



pM

auf wurde den- isten Juni 1821 öffentlich befannt

gemacht , Seine Königliche Hoheit haben gnädigſt ge⸗
nehmigt , daß zur Berathung über die Vereinigung
der beiden evangeliſchen Kirchen des Landes eine Ge⸗

neralſynode abgehalten , und ſolche auf den ꝛten des

kommenden Monats Juli eröffnet werden ſolle . — Zu⸗
gleich wurden die durch Stimmenmehrheit erwählten

Abgeordneten genannt , und außerdem durch beſondere
Zuſchriften einberufen .

Generalſynode .

Am Morgen des oten Juli 1821 begaben ſich

ſämmtliche geiſtliche und weltliche Abgeordnete nebſt

den Mitgliedern der oberſten Kirchenbehörde , nachdem

ſie in der Kanzlei der letztern ſich verſammelt , und zu

einem feierlichen Zuge geordnet hatten , unter ſonn⸗

täglichem Glockengeläute in die lutheriſche Hauptkirche.

tern Gegend verweigerte , ohne dadurch einen Namen

zu bekommen , einmüthig und beharrlich ihre Theil⸗
nahme an der Wahl , „ weil ſie nicht reformirt wer⸗
den wolle . “ Dagegen waren beſonders viele Filialen
faſt eiferſüchtig auf die Ausübung ihres Stimmrech⸗
tes , ja — denkwürdiger Beweis eines feſten Ver⸗
trauens im Augenblick der Entſcheidung — mehrere
Gemeinden des Unterlandes ernannten ſogar ihren
Geiſtlichen , als den kundigſten Führer , zum Wahl⸗
mann ,



Als an dieſer Stätte eine Deputation den landesherr⸗

lichen Commiſſär empfangen hatte , wurden mit Be⸗

gleitung der Orgel , jedoch bei⸗ verſchloſſenen Thüren ,

einige Verſe des Liedes : O heil ' ger Geiſt kehr ' bei

uns ein , abgeſungen , worauf ein älteres geiſtliches

Mitglied vor dem Altar den Segen Gottes zu dem

hochwichtigen Unternehmen erflehte . Der landesherr⸗

liche Commiſſär ließ nun , nach einer kurzen Anrede ,

die höchſten , das evangeliſche Unionswerk genehmigen⸗

den Beſchlüſſe vorleſen , und erklärte ſofort die Gene⸗

ralſynode für eröffnet .

Von einem Mitgliede der Kirchenbehörde wurden

alsdann die einzelnen Entwürfe : 1 ) des gemeinſchaft⸗

lichen Lehrbuches , 2 ) der Kirchenverfaſſung , 3 ) der

Kirchenordnung und Liturgie , 4 ) der Kirchengemein⸗

deordnung , 5 ) der Anordnung über das allgemeine

und örtliche Vermögen der Kirchen , Schulen und mil⸗

den Stiftungen — vorgelegt , und die wichtigſten Be⸗

weggründe , aus denen ſie entſtanden waren , in einer

umfaſſenden Rede entwickelt .

Die Generalſynode beſchloß zuvörderſt , dem ver⸗

ehrten Regenten für ihre Einberufung mit geziemen⸗

der Ehrfurcht zn danken , und trat am Abend deſſel⸗

ben Tages , nachdem ihre Mitglieder von den vorge⸗

legten Entwürfen unterdeſſen nähere Einſicht genom⸗

men hatten , noch einmal zuſammen , um die ihr vor⸗

gängig mitgetheilte Geſchäftsordnung zu berathen . Sie

kam hier überein , daß jeder von jenen Entwürfen
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durch eine eigene Commiſſion geprüft , und- dann in
vollem Rathe mit Rückſicht auf die Anträge der Com⸗

miſſion erörtert werden ſolle . Bei Erwählung der

Commiſſionsglieder ſey eben ſowohl deren beſondere
Aufgabe , als deren geiſtlicher oder weltlicher Stand zu
berückſichtigen . In dieſen Beziehungen wurde feſtge⸗

ſetzt , daß zur Commiſſion für den erſten Entwurf vier

geiſtliche und zwei weltliche ; für den zweiten vier

geiſtliche und vier weltliche ; für den dritten und vier⸗

ten eben ſo viele in demſelben Verhältniſſe ; und für
den fünften Entwurf zwei geiſtliche und ſechs weltliche

Abgeordnete zu wählen ſeyen . Jede dieſer Commiſſio⸗
nen müſſe zur Hälfte aus Reformirten , zur Hälfte
aus Lutheranern beſtehen ; jede dürfe nöthigenfalls den

Rath anderer Mitglieder einbolen , eben ſo könne jedes

Mitglied auch unaufgefodert jeder andern Commiſſion
ſeine Anſichten ſchriftlich mittheilen ; die gegenwärtigen
Glieder der Kirchenſection ſollen zwar das Stimmrecht
in den vollen Sitzungen haben , ohne jedoch in die

Commiſſionen wählbar zu ſeyn . Endlich wurde noch

zur richtigen Führung der Protokolle ein geiſtlicher
und ein weltlicher Secretär gewählt , welchem das

geeignete Kanzleiperſonale der Section beizuſtehen
habe ,

In der Sitzung vom sten Juli nahm die Gyno -
de, nahdem der ote und 3te Entwurf vorgelefen war ,
die am vorigen Tage abgebrochenen Berathungen wie⸗

der auf , und beſchloß , daß die Commiſſionsglieder nicht
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blos durch ihre Glaubensgenoſſen , ſondern durch

ſämmtliche Abgeordnete , jedoch nach den geſtrigen Be⸗

ſtimmungen zu wählen ſeyen . Da indeſſen die Syno⸗

de 20 lutheriſche , und nur 18 reformirte Abgeordnete

zähle , ſo ſollen , um das Gleichgewicht herzuſtellen , bei

jeder Plenarſitzung zwei Stimmen von lutheriſchen

Gliedern der Kirchenſection ausfallen . Zugleich habe

jedes andere Mitglied , welches einer Plenarſitzung

anzuwohnen etwa verhindert ſey , das Recht und die

Pflicht , ſeine Stimme in der folgenden Sitzung nach⸗

zutragen .

Die vorläufige Frage , ob die Auflöſung der Ge⸗

neralſynode erſt von der höchſten Genehmigung , und

nicht unmittelbar von der Unterzeichnung der auszu⸗

fertigenden Vereinigungsurkunde abhängig ſey ? ſtimmte

man zu dem beſcheidenen Wunſche herab , daß jene

Genehmigung möglich bald nach Unterzeichnung der

Unionsurkunde erfolgen moͤge. Endlich wurde noch

die Section zu der Verfügung veranlaßt , daß ſaͤmmt⸗

liche evangeliſche Pfarrer des Landes in das ſonntäg⸗

liche Kirchengebet eine Fürbitte um das geſegnete Wir⸗

ken der Synode einſchalten ſollen .

Den zten Juli Nachmittags wird die obenge⸗

nannte Fürbitte vorgelegt , und der Kirchenſection die

ſchleunigſte Beförderung derſelben überlaſſen . Sodann

hört die Synode die Vorleſung des aten und Sten

Entwurfes an , und ſchreitet hierauf zur Wahl der

Mitglieder für die fünf Commiſſionen . Da jedoch

fit
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für die beſchloſſene Eintheilung , jeder Commiſſion

gleich viele Mitglieder von jedem Bekenntniſſe zu ge⸗

ben , zwei weltliche reformirte Abgeordnete zu wenig

waren , ſo wurden dieſe dadurch erſetzt , daß die bei⸗

den reformirten Weltlichen der dritten Commiſſion zu⸗

gleich als Mitglieder der fünften arbeiten mußten .

Noch wurde die Synode benachrichtigt , auf welche

Weiſe ſich die beauftragten Glieder der Kirchenſection

für den Fall nöthiger Erläuterungen in den fünf Sy⸗
nodalcommiſſionen vertheilen würden .

Unmittelbar nach dieſen Vorbereitungen began⸗
nen die einzelnen Commiſſionen ihre Arbeit . Nach

allmähliger Beendigung ihrer Geſchäfte legten ſie der

ganzen Verſammlung , in den von der Urkunde ge⸗

nannten Sitzungen , ihre Gutachten vor , um zu wei⸗

tern Erörterungen einzuladen .

In der vollen Sitzung am ioten Juli vernahm

nun die Generalſynode nach Beurkundung der frühern

Protokolle den Bericht der erſten Commiſſion über

das Lehrbuch der zu vereinigenden Kirche . — Die⸗

ſer Bericht enthält die Grundſätze , nach denen die Auf⸗

gabe geprüft werden mußte , ſodann das Ergebniß
der Prüfung , und endlich einige weitere Vorſchläge .

Im Eingange wird erinnert , es wollen endlich beide

evangeliſche Landeskirchen ihrer bisherigen Selbſtſtän⸗

digkeit entſagen , um ſich in eine neue umzubilden ;
dabei erkenne jede , daß in ihr ſelbſt der Grund jener

Entſagung und dieſer Umbildung liege , und jede
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rühme ſich deſſen . Nicht die Synode habe dieſen Zweck

gegeben , ſondern dieſer Zweck habe die Synode zu⸗

ſammengeführt . Die nöthige Einheit liege aber nicht

im Nichts , ſondern im Glauben an Jeſus , den Hei⸗

land der Welt ; denn beide Kirchen verlangen feine

loſe Lehre , ſondern feſten , unwandelbaren Grund ;

auch wollen ſie dieß mit deutlichem Wiſſen erklären ,

keineswegs aber das Weſenhafte in Dunſt verflüchtigen ,

oder die proteſtantiſche Freiheit in zerſtörendes Gift

verkehren , ſondern dieſelbe im Gegentheil als Waffe

gegen Aberglauben , Unglauben und Myſticismus ge⸗

brauchen , um mitten im Herzen des Chriſtenthums

eine wahrhaft evangeliſche Vereinigung zu feiern .

Hieraus ergiebt ſich , fährt der Commiſſionsbe⸗

richt fort : 1 ) der Masſtab , wornach das Lehr⸗

buch geprüft werden muß . Es enthält vorerſt die

Lehre unſerer Glaubensvereinigung , und iſt in ſo fern

eine Bekenntnißſchrift ſeiner Anhänger ; es führt

zugleich dieſe Lehre in die Gemüther der Jugend ein ,

und iſt im eigentlichen Sinne ein Lehrbuch für den

Unterricht ; es muß endlich das evangeliſche Weſen

beider Kirchen treu wiedergeben , und das , worinn ſie

bisher getrennt waren , in ein Gemeinſames auflöſen ;

alſo a ) ſich nicht im Haltungsloſen verlieren , ſondern

mit allen proteſtantiſchen Kirchen in brüderlicher Ver⸗

bindung bleiben ; b ) keine individuelle Meinung ,

ſondern genau daſſelbe enthalten , worin jedes Kirchen⸗

mitglied ſeinen Glauben erkennt , und worin der Ge⸗
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meinde die Würde und Herrlichkeit dieſes Glaubens

erfheint ; c ) e8 fol die einzelnen Lehren niht in

Verſchiedenheit , ſondern in entſchiedener Einheit und

in bündigem Zuſammenhang geben , damit Jeder ſeine

richtige Belehrung darin ſuchen und nachweiſen koͤnne ;
d ) es ſoll daher nicht in unbeſtimmten , aber auch un⸗

beſtrittenen Formeln zu erſchleichen ſuchen , was wir

uns denn doch in offenem wohlerwogenen Bekenntniſſe
gegenſeitig mittheilen müſſen , ſondern es ſoll die bis⸗

berige Lehre der getrennten Kirchen in die vereinigte
hinüber führen ; dazu gibt es aber kein anderes Mit⸗

tel , als wenn die uns gemeinſame Augsburgiſche Con⸗

feſſion , und wenn mit ihr die beiden , bisher als Lan⸗

deskatechismen geltenden Confeſſionslehrbücher ſo ver⸗

einigt wirken , daß ſie in dem neuen Lehrbuche zu

einem Ganzen in einander fiießen .

Einen andern Masſtab , heißt es am Schluſſe

dieſes Abſchnittes , wiſſen wir nicht zu finden ; denn

ob uns ſchon die h. Schrift als einzige Richtſchnur

in Glaubensſachen gilt , ſo handelt es ſich hier zu⸗

gleich um eine Reihe von Lehrſätzen , welche von

menſchlichem Verſtand aufgeſtellt , und in der h. Schrift

begründet ſind ; dieſe ſollen überdieß den Glauben ,

der im Volke lebt , ausſprechen und anſagen , einen

Glauben , der ſein Leben im Worte jener ſymboliſchen

Bücher empfangen , geſtärkt und bis jetzt feſtgehalten

hat . Ihn zu zerſtören , iſt die Synode nicht berufen ;
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ſchlimm genug , wenn er aus einzelnen Gelehrtenſchu⸗

len entflohen wäre .

Von dieſen Grundſätzen ausgehend , prüft der

Bericht 2 ) das vorgelegte Lehrbuch , und zeigt mit

ausführlichen Angaben , daß es , ohne oberflächlich über

das Eigenthümliche des Chriſtenthums wegzuſchlüpfen ,

ſich mit kindlicher Gemüthlichkeit um die weſentlichen

Lehren der Augsburgiſchen Confeſſion ziehe , dabei

treffende Bibelſtellen anführe , und überhaupt unter

ſo vielen neuern für eines der vorzüglichſten Lehr⸗

bücher zu halten ſey . Nur als Bekenntnißbuch

einer vereinigten Kirche genüge es nicht ; denn bei allen

hiſtoriſchen und pfychologiſchen Mitteln , deren es ſich

wohlmeinend bediene , ſtehe ſein Gehalt und Ausdruck

doch zu weit von den bisherigen Landescatechismen

ab ; ſo daß zu beſorgen ſey , es könnte von vielen mit

ihrem alten Catechismus vertrauten Glaubensgenoſſen

in manchen Gegenden als Fremdling erſcheinen , und

dort der Vereinigung eher hinderlich denn förderlich

werden . Dagegen macht der Bericht 3 ) den Antrag ,

fortdauernd den Gebrauch der bisherigen Catechismen ,

mit Ausſchluß der aufzuhebenden Trennungslehre , ſo

lange frei zu laſſen , bis ſich im Verlauf von einigen

Jahren das neue Lehrbuch aus der Geſammtheit mit

allgemeiner Einſtimmung gebildet habe ; denn keine

Lehrſchrift ſey ja im Stande , einen gemeinſamen

Glaubensgrund zu legen , da jede ſelber erſt aus dem

vorhandenen Glauben frei und wahr aufleben könne .
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Verſtatte man alſo dieſem Glauben nur noch kurze
Zeit , die beginnende Vereinigung in allen ihren Thei⸗
len zu vollenden , ſo werde das Gemeinſame nicht blos
mit der Sonnenſchrift der Wahrheit hervorleuchten ,
ſondern die bisherigen Catechismen werden auch von

ſelbſt aus der Hand gelegt werden , und dann könne

das Gediegene ihres Inhaltes und Ausdruckes nur

deſto reiner und willkommener in das neue Buch über⸗

gehen . Nicht um damit ein neues Symbol zu ſchaffen ,

ſondern um das Bleibende der bisherigen Symbole
treu zu bewahren . Weſentlich gefördert werde dieſer
edle: Zweck durch Einführung eines Spruch buches,
welches aus kurzen Abſchnitten beſtehe , denen die

Vereinigungslehre voran zu drucken wäre . — End⸗

lich , damit der neu abzufaſſende Catechismus auch

zuverläßig aus der Geſammtheit der evangeliſchen
Landeskirche hervorgehe , ſey zu wünſchen , daß derſelbe ,

mit ſteter Rückſicht auf die bisherigen ſowohl als auf den

vorliegenden Entwurf , von der theologiſchen Facultät

in Heidelberg unter Mitwirkung einiger ſachkundigen

Geiſtlichen des Landes verfaßt und der kirchlichen

Oberbehörde vorgelegt werde ; von dieſer könne er ,

im Fall der Zuſtimmung , an die Decane , und ſo

fort an die einzelnen Pfarrer und Kirchenvorſtände

gehen . Wäre das Buch auf dieſe Weiſe bis zu den

Gemeindegliedern gelangt , ſo könne man die einzel⸗
nen Urtheile vernehmen , um ſie zuſammengefaßt , der

nächſten Generalſynode vorzulegen , damit durch dieſe

5



das , was aus der Landeskirche entſtand , auch für

dieſelbe zu einem Landescatechismus erklärt werde .

Für jetzt hänge alles Weitere davon ab , ſich über die

Lehre vom h. Abendmahl zu vereinigen . — Hierauf

wurde noch der Vorſchlag zu einer Vereinigungslehre

in Fragen und Antworten vorgetragen , mit ausführ⸗

lichen Gründen entwickelt , und der Prüfung ausgeſetzt .

Ergriffen von dem Geiſte , welcher dieſen , hier

nur im Auszuge mitgetheilten , Commiſſionsbericht durch⸗

dringt , beſchloß die Generalſynode , den vorgetrage⸗
nen Gegenſtand , auf welchen ſich die Anweſenden

ſchon vor ihrem Zuſammentritte längſt vorbereitet hat⸗

ten , ſofort in gemeinſame Berathung zu nehmen . —

Sie erkannte vorerſt den umſichtigen edeln Eifer für

wahres Chriſtenthum , womit die Grundſätze des Be⸗

richtes aufgeſtellt ſeyen ; ſie fand nichts gegen den

Masſtab der Prüfung , nichts gegen die Unterſchei⸗

dung von Landescatechismus und Lehrbuch , endlich

nichts gegen den Antrag zu. erinnern , dağ jener friz

here Entwurf noch einer gründlichen Umarbeitung be⸗

dürfe .

Nach dieſen günſtigen Erklärungen gieng die Sy⸗

node zum wichtigſten Theil ihres ganzen Auftrages

über , zur Berathung der Vereinigungs⸗

lehre ſelbſt . Alle Anweſende legten einſtimmig die

Ueberzeugung zum Grunde , daß bei dieſem Geſchäfte
weder über Annahme noch über Verwerfung Umfrage

gehalten , und überhaupt hier nicht auf das Gewicht
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der Mehrzahl geſehen werden dürfe ; vielmehr habe

jeder Einzelne das Recht und die Pflicht , Bedenklich⸗
keiten , die er etwa auffinden könne , offen und gewiſ⸗
ſenhaft vorzutragen , damit man ſich über dieſelben zu
verſtändigen ſuche ; denn in dieſem Falle ſey nur ei⸗

ne Vereinigung , aber keine Abſtimmung zuläßig .

Hierauf wurde die von der Commiſſion ausgear⸗
beitete Vereinigungslehre wiederholt im Ganzen abge⸗
leſen , und ſodann im Einzelnen unterſucht . Da be⸗

gab es ſich denn , daß dieſelbe Lehre nach genauer

allſeitiger Erwägung jeder einzelnen Frage und Ant⸗

wort von der ganzen Generalſynode faſt unverändert ,
mit vollkommener Einmüthigkeit angenommen wur⸗

de. — Die Veränderungen beſchränkten ſich auf zwei
Stellen ; es wurde nämlich in der Antwort auf Fra⸗
ge 1. vgeſtiftets geſetzt , ſtatt sꝛangeordnet « ; ſodann
bei Frage 3. beſchloſſen , die Einſetzungsworte nicht

blos , wie der Bericht vorgeſchlagen hatte , nah Matth

26 , 26 — 28 . anzugeben , ſondern hiemit noch Que ,

22 , 10 . 20 . zu verbinden . Dieſen Beſtimmungen ge⸗

mas ift die Vereinigungslehre mit buchſtäblicher * )

Treue in der Urkunde abgedruckt worden , wo ſie §. V.

S . 12 , 13 . zu leſen ſteht .

Nachdem auf dieſe Weiſe , unter Gottes gnädi⸗

*) Mit dem einzigen Unterſchied , daß die Urkunde den

Ausdruck : am legten Abend vor feinem Leiden — in

den : „ am Abend vor ſeinem Leiden / verbeſſert hat .

5 *
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gem Beiſtande , der Grund zur Bereinigung beider

proteſtantiſchen Landeskirchen in einer gemeinſchaftli⸗

chen Darſtellung der Lehre vom h. Abendmahl glück⸗

lich gelegt war ; ſo wurden die Vorſchläge über die

Einführung des Lehrbuches erörtert . Dieſer Abſchnitt

des Commiſſionsberichtes fand indeſſen nicht denſelben

ungetheilten Beyfall , deſſen ſich das Vorangegangene

zu erfreuen hatte . Männer , durch lange Erfahrung

und ſcharfen Beobachtungsgeiſt mit den verſchiedenen

Kreiſen des kirchlichen Lebens innigſt vertraut , wußten

mittelſt vieler Belege zu erweiſen , daß ein Spruch⸗

buch , welches ohnehin erſt nach dem Catechismus zu

ordnen wäre , für ſich allein noch nicht aushelfe , weil

es Jeder nach individuellen Anſichten erklären könne ;

ein Lehrbuch bleibe für den Confirmandenunterricht

immer Bedürfniß , wenn es ſich auch nicht ſogleich

zur Würde einer Bekenntnißſchrift erheben ſollte ; al⸗

lerdings habe im Unterlande vielfältiger Streit die

Gemüther feſt an Symbole gebunden , im Oberlande

hingegen , wo die Kirche ſeit Jahrhunderten unter

dem Schirm evangeliſcher Fürſten im Frieden blühe ,

hängen zur Zeit die Gemeinden mehr am lebendigen
Wort der Bibel und der Predigt , als an einzelnen
Bekenntnißſchriften , dennoch verlange man auch dort ,

wenigſtens für die Confirmanden , ein Lehrbuch ; end⸗

lich würde für die jüngern Schüler ein kleiner Cate⸗

chismus von Nutzen ſeyn . Vermöge ſolcher Bemer⸗

kungen ſchlug die Generalſynode jenen vermittelnden

—-—:
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Weg ein , welchen die Urkunde in §. V. S . 1a . und

Beilage A. S . 20 . gezeichnet hat . Endlich beſtimmten
ſie noch , daß in dem kleinern Catechismus die 10 Ge⸗
bote ohne weitere Abſätze , als die der Verſe im
2. B. Moſ . K. 20 . abzudrucken ſeyen . Hierauf wur⸗
de dieſe folgenreiche Plenarſitzung geſchloſſen .

Am nächſten Tage trat die Generalſynode wie⸗

der zuſammen , genehmigte das vorgeleſene Protokoll
der Sitzung von geſtern , und vernahm hierauf den

Vortrag der dritten Commiſſion über Kirchen⸗
ordnung und Liturgie .

Jener Vortrag hob beſonders bervor : wie eng
eine Kirchenordnung mit dem religiöſen Leben verbun⸗

den iſt , und welche zarte Rückſichten bei abzuändern⸗
den oder neu zu bildenden Formen auf lange Ge⸗

wohnheiten und auf tiefliegende Gefühle genommen

werden müſſen , deshalb hatte die Commiſſion nöthige

Vorſchläge immer mit Schonung zu verbinden ge⸗

ſucht , damit der erhabene Zweck eines kirchlichen Ver⸗

eines um ſo leichter erreicht , dabei durch die gegebe⸗

ne äußere Form auch dem Geiſte zu freier Bewegung

Raum geſtattet , und das Gemüth zu reiner Erhebung

angeregt werde . Dieſer Zweck wurde jedoch durch

den zum Gutachten mitgetheilten Entwurf bereits ſo

weſentlich gefördert , daß die Commiſſion nur einige

offen ausgeſprochene Bemerkungen hinzufügen konnte .

Unter dieſen betraf die wichtigſte den Ritus bei dem

h. Abendmahl , worüber der Entwurf noch keine nähe⸗
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re Beſtimmung enthielt . Zuvörderſt wurden die

Schwierigkeiten angedeutet , die ſich beſonders in dem

ungemiſchten Lande bei einer Aendernng des Ritus

ergeben könnten . Das Gefühl des Heiligen , wird be⸗

merkt , ſeit langer Zeit vertraut mit dem Anblick und

Genuß eines unter ganz eigener Form dargereichten

Brodes , nämlich der ſogenannten Hoſtie , knüpfte ſich

mehr an das Ungewöhnliche , als bei einer gewöhnli⸗

chen Form geſchehen ſeyn würde . Dazu kommt eine

nicht zu verkennende Bequemlichkeit im Austheilen
und Empfangen der Hoſtie , beſonders bei Greiſen ,

oder Kranken ; ferner die Nothwendigkeit , daß , wenn

die Hoſtien abgeſchafft würden , zu jeder Communion

der erfoderliche Vorrath von Brod für Gemeinden ,

wo das Vorgeſchriebene nicht gut genug gebacken wer⸗

den kann , auswärts beſtellt und geholt werden muß ,

was im Winter beſonders für Walddörfer viel Be⸗

ſchwerliches gibt . — Allein die reformirten Gemein⸗

den hatten ja auch mit örtlichen Schwierigkeiten zu

kämpfen , und wußten dieſe doch zu beſiegen ; da fer⸗

ner die Lutheraner ebenfalls bekennen , daß ſie Brod

im h. Abendmahle genießen ; da ein freier Geiſt und

frommer Sinn das Aeußere und Unweſentliche dem

höhern Zwecke bereitwillig unterordnet und aufopfert ;

da endlich jeder Geiſtliche , der als Lehrer des Glau⸗

beng und Friedens das Vertrauen feiner Gemeinde

beſitzt , ordnungsmäßig im Stande iſt , Argwöhniſche

zu belehren , Aengſtliche zu beruhigen , und jede gute



Sache zu fördern ; — ſo konnte die Commiſſion ſich

der heitern Hoffnung überlaſſen , daß ihre Anſichten

auch der Synode zuſagen dürften . — Außerdem be⸗

merkte ſie noch : für den Religionsunterricht ſey Ein

Lehrbuch in den öffentlichen Catechiſationen ſowohl als

in den obern Ordnungen der Schulen zu gebrauchen ;
und hieraus für die jüngern Schüler ein wörtlicher

kurzer Auszug zu fertigen ; würde dieſem wie jenem

eine verhältnißmäßige Anzahl gewählter Bibelſtellen

beigedruckt , ſo ſey ein beſonderes Spruchbuch entbehr⸗

lich . — Die vorgelegten »bibliſchen Geſchichten « = =

heißt es dann weiter , kommen einem längſtgefühlten

Bedürfniſſe ſo wohlthaͤtig entgegen , daß man deren |

allgemeine Einführung freudig erwarten dürfe . —

Ueber die Liturgie ſey vor Erſcheinung des Lehrbuches

nichts beſtimmbar , und dieſer Gegenſtand überhaupt

ewpfindlicher Art . Für jetzt reiche es hin , ein Gebet

vor und nach der Sonntagspredigt , ſodann ein For⸗

mular für Abendmahl , Taufe und Copulation einzu⸗

führen . Zweckmäßig dürfte es ſeyn , die neue Litur⸗

gie einzelnen Landesgeiſtlichen mitzutheilen , unter der

Aufforderung , ſie zu prüfen und zu bereichern . —

Außerdem wünſchte die Commiſſion , daß in Bezie⸗

hung auf Altäre und Kruziſire in den Kirchen das

Bisherige beibehalten , daß zur Amtskleidung für die

Geiſtlichen der faltenreiche Kirchenrock allmählig einge⸗

führt , endlich daß bei Begräbniſſen das Vortragen des

Kreuzes abgeſchafft werde .
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Dieſe Wünſche fanden geneigtes Gehör . Denn

obgleich die Generalſynode bei der Prüfung des Ein⸗

zelnen manches abzuändern für gut fand , indem ſie

namentlich wegen des Lehrbuches auf das Vorige zu⸗

rückwies , den Entwurf einer Liturgie innerhalb Jah⸗

resfriſt geprüft und dann ſogleich eingeführt wiſſen

wollte , vorgängig blos zur Verwaltung der Sacra⸗

mente neue Formulare für nöthig erklärte , auch jeder

Familie überließ , Kreuze auf Gräbern zu errich⸗

ten u. ſ. w. — ſo ergab ſich doch , nachdem Entwurf

und Bericht in allen ihren Theilen erörtert waren ,

( ein Geſchäft , welches ſich übrigens noch in die näch⸗

ſte Sitzung hinüberzog ) , daß die Synode mit der

Commiſſion , und daß mithin jene wie dieſe mit dem

Entwurf im Ganzen übereingeſtimmt hatte . Die um⸗

ſtändlichſte Prüfung war auch hier über das h. Mahl

entſtanden ; nicht ſowohl wegen des dabei zu beobach⸗
tenden Ritus ( denn hierin trat die Synode dem Be⸗

richte bei ) als wegen der Art , dieſen Ritus einzufüh⸗
ren , worüber der Entwurf Nichts , und der Bericht
nichts Vollſtändiges enthielt .

Darüber war nur Eine Stimme , daß das Neue

nicht aufgezwungen werden ſolle , hiedurch wurde aber

die Frage nur um ſo wichtiger , wie denn die beharr⸗

lichen Anhänger des Alten zu behandeln ſeyen ? Oder

dürfte man eine Vereinigung und doch auch keine

Vereinigung ſtiften ? Zu dieſem Widerſpruch mußte
aber der Vorſchlag führen , einige Zeit lang Hoſtien
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und Brod neben einander zu reichen ; ſelbſt wenn

dieſes Mittel auch nicht die Erinnerung an alte Un⸗

terſchiede immer aufs Reue geweckt , oder Zweifel ge⸗

gen die Möglichkeit einer wahren Union begünſtigt ,
oder Störungen bei dem Genuſſe veranlaßt hätte .

Sollte und mußte alſo Brod allein gegeben werden ,

ſo blieb nichts übrig , als in Gottes heiligem Namen

einen Verſuch zu wagen . — Die Synode vernahm

bei dieſer Gelegenheit von mehreren lutheriſchen Abge⸗
ordneten mit freudigem Beifall , daß Die Gemeinden

ſchon hinreichend vorbereitet ſeyen ; ſie wünſchte , die

größern Städte mögten mit gutem Beiſpiel vorange⸗

hen ; ſie hoffte vieles von der Amtsklugheit der Geiſt⸗

lichen , von der Mitwirkung des Kirchenvorſtandes ,

von dem Einfluß der Meinung ; ſie beſchloß , die Con⸗

firmanden ſollen das h. Mahl nach dem Ritus der

vereinigten Kirche empfangen , Erwachſene aber , wel⸗

che die Hoſtie begehrten , deshalb ſchlechterdings nicht

excommunicirt werden ; ſie ſtellte endlich zweckmä⸗

ßige Vollziehungsmasregeln vertrauensvoll dem Kir⸗

chendepartement anheimſ . — Allein mit allem dieſem

wurde offenbar mehr beſtimmt , was in der Hauptſache

unterbleiben , als angezeigt , was darin geſchehen ſolle .

Und der Kirchenſection konnte nicht entgehen , daß bei

der ausgeſprochenen Nothwendigkeit , das Sacrament

öffentlich zu reichen , nicht einmal Privatwege zu ei⸗

nem Ausgang führten . Daher mußte endlich zu dem

einzig möglichen Mittel geſchritten werden , daß die



Hoſtie zwar nicht neben , aber nach dem Brode in

ii der Kirche gu reihen ſey , jedoch zu einer beſondern
|

Wh
|

[| Zeit und nur im Fal der Noth , |
wiel

i Aus ſämmtlichen Unterſuchungen über dieſe Ge⸗ | pi
pi genſtände trat endlich die Kirchenordnung ſo hervor , wie i M
|

fie in unfrer Urfunde ` aufgenommen ift . ©. 19 —39 . w,

A ) Nahdem am folgenden t2ten Juli die Generalı Wr

En fynode Das Protocol der geftrigen Berhbandlungen anz niy

l | i erkannt , und ihre Berathungen über die Kirchenord⸗ Mr

pi nung vollends beendigt hatte ; ſo wurde der Bericht ite

Ni der fünften Commiſſion über die Anwendung des fier
pil allgemeinen und localen Vermögens der

ii
Kirchen , Schulen und milden Stiftungen vorgeleſen Sen

| IN und erörtert . ipi
Bei den Vorarbeiten zur Union war aud diefer

| Gegenſtand von vielen Seiten ſorgſam beleuchtet , und ted
;

in dem vorgelegten Entwurfe mit ſo gediegener a
Gründlichkeit dargeſtellt , daß ſich nur Weniges dabei 61
erinnern ließ . Jener urſprüngliche Entwurf wurde

und
daher beibehalten , und blog mit einigen berihtigenden

iig
Zuſätzen vollſtändig in die Urkunde eingerückt als

alid
Beilage D. ©. 61 — 66.

ihil
In derſelben Sitzung wurde noch der Bericht der | d

zweiten Commiſſion über die Kirchenverfaſſung M
abgeleſen , und als Anhang dazu der Umriß einer C
Wahlordnung für Kirchenvorſtände , Diöceſan - und Ge⸗ a

Dafi
neralſynoden vorgelegt . Die Berathung hierüber blieb

für die nächſte Zuſammenkunft ausgeſetzt .
v

Nii



ri ni

sn) &

ber po

— 75 —

Endlich fand ſich die Synode erwägend , daß der

bisherige Gang ihrer Verhandlungen bereits ein er⸗

wünſchtes Ergebniß zu verbürgen ſcheine , und nur noch

zwei Entwürfe zu erörtern ſeyen , am Schluſſe dieſer
Plenarſitzung bewogen , noch zwei Ausſchüſſe zu ernen⸗

nen , einen , welcher Vorſchläge über die Vollziehung
der Union entwerfen , und einen , welcher ſo weit als

möglich , die Vereinigungsurkunde ausarbeiten ſolle ;
der erſtere beſtand aus zwei geiſtlichen und zwei welt⸗

lichen , der leztere aus drei geiſtlichen und drei welt⸗

lichen Gliedern jedes Bekenntniſſes

Am folgenden Tage den 15ten Juli wurde nach
Beobachtung der gewöhnlichen Formen die Kirchen⸗
verfaſſung erörtert .

Hat auch , bemerkt der Commiſſionsbericht , ein

kirchlicher Verein ſich zu den reinſten chriſtlichen Ideen

erhoben , und ſeinen geſammten Glauben in hohem

Grade veredelt , ſo iſt doch dadurch ſeine Wirkſamkeit

und ſein Einfluß auf das Wohl der Menſchheit noch

lange nicht entſchieden . Beide hängen vielmehr auch
alsdann noch von einer richtigen Gliederung der ver⸗

hältnißmäßigen Stellung aller in ihm wirkenden , ſich

wechſelſeitig aufnehmenden , beſchränkenden oder erre⸗

genden Kräfte , und eben ſo von der ſorgfaltigſten

Behandlung ſeiner Grundſtoffe ab . Dieß iſt bei der

Verfaſſung einer Kirche , oder bei der Art ihres innern

und äußern Beſtehens und Wirkens vornehmlich zu be⸗

rückſichtigen . Wer hier das richtige Maas findet , und



die Mittel zum heiligen Zweck in weiſe abgewogener

Vertheilung anordnet , hat einen tüchtig gebildeten ſitt⸗

lichen Körper geſchaffen , deſſen Lebensverrichtungen

weder zu raſch noch zu langſam in ihrer Entwicklung

voranſchreiten , deſſen Bau nicht vom Beginn an krän⸗

kelt , und durch Misverhältniſſe ſo gebrechlich iſt , daß

er dem in ihm ſich regenden Geiſte unterliegt , wenn

dieſer früher oder ſpäter die unhaltbare Form zerbricht ,

und ſie als eine Leiche zurückläßt . Es iſt daher un⸗

ter den vielen menſchlichen Unternehmungen wohl eine

der größten und folgenreichſten , einer Kirche , als ſitt⸗

lich religiöſer Bildungsanſtalt , Verhältniß , Haltung und
harmoniſches Leben durch alle ihre Fugen und Glieder

zu ertheilen , ihr dieſes Leben durch bleibende Einrich⸗

tungen , welche aus ihr ſelbſt , und aus ihrem Zwecke

hervorgehen , nicht nur zu ſichern , ſondern auch nach
außen hin zugleich vor Anſtoß und Gefahr zu bewah⸗

ren . Aus dieſem Grunde konnte die Commiſſion nicht

anders als mit Ehrfurcht an einem Gegenſtande hinan⸗

ſchauen , der ſich vor dem ſinnenden Menſchengeiſte ſo

mächtig emporhebt . Indeſſen ſchätzte ſie ſich glücklich,

in dem ihr vorgelegten Entwurfe bereits viel vortreff⸗

liches , fein abgewogenes , rein ehriſtliches gefunden

zu haben . Und eben dieß gab ihr neue Veranlaſſung ,

die ganze Aufgabe mit Ernſt , Sorgfalt und Gewiſſen⸗

haftigkeit zu erwägen . — Wir ſchließen , heißt es am

Ende , mit dem bedeutenden Wunſche , daß der Gott ,

der in uns und unter uns angefangen hat ſein gutes
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Werk , es auch durch ſeine Gnade vollenden wolle ,
wiſſen wir doch , daß wo er nicht das Haus baut ,

Alle vergeblich arbeiten , die daran bauen ,

Die Veränderungen , welche alsdann unter Mitwirkung
der General⸗Synode am Entwurfe vorgenommen wurden ,

betrafen vorzüglich das Amtsverhältniß der Pfarrer , ſo⸗

dann die Einführung oder Verbeſſerung der Synodal⸗

anſtalten , theils wegen Anzahl und Ernennung der
Mitglieder , theils wegen eines regelmäßigen Wechſels

der verſchiedenen Arten von Synoden . In Beziehung

auf die Symbole wurde , da der Entwurf blos die

Augsburgiſche Confeſſion genannt , und deren Gehalt

zwar umſichtig entwickelt , allein mit einem polemiſchen ,

gegen Schultheologie und Menſchenſatzungen gerichteten

Zuſatze begleitet habe — von der Verſammlung be⸗

ſchloſſen , jenen Zuſatz als überflüſſig wegzulaſſen , da⸗

gegen die vorgelegten Beſtimmungen über das Anſehen

der Symbole unverändert beizubehalten und außerdem

die beiden bisherigen Landescatechismen noch ferner⸗

hin als ſymboliſche Schriften anzuerkennen .

In ſo manchen ſeiner wichtigern Theile erſchien je⸗

ner Entwurf am Schluſſe der Prüfung umgearbeitet .

Indeſſen bedurfte auch dieſe zweite Zuſammenſtellung

( und es iſt ja leichter , in einer beſtehenden Ver⸗

faſſung zu leben , als für das Leben eine neue zu

ſchaffen ) noch des Beiſtandes der letzten Hand ; denn

ließ ſich über einen ſo tief in das öffentliche Le⸗

ben und Weſen eingreifenden Gegenſtand ohne landes⸗



herrliche Genehmigung überhaupt nichts Gültiges be⸗

ſchließen , ſo mußten gerade in dieſer für Staat und

Kirche gleichwichtigen Sache ſchon die gewogenen Winke

der höhern Behörden nicht anders denn wünſchenswerth

ſeyn .

Später wurde jene Ueberarbeitung des Entwurfes

—um dieß nur vorgängig anzuführen , auch wirk⸗

lich auf ſolche Weiſe berichtigt , und zwar zu ihrem

großen Gewinne . Denn es ließ ſich überzeugend dar⸗

thun , daß ſie doch , ohne weſentliche Aenderungen des

Inhaltes , gedrängter abgefaßt werden konnte , wenn

man nur an mehreren Stellen , anſtatt ausführliche

Anleitungen über die Verhältniſſe der Pfarrer , Dekane

und Synoden zu geben , kurz auf die Kirchengeſeze zu⸗

rückweiſen , und nur an andern Stellen dem eigentli⸗

hen Haupttexte der Vereinigungsurkunde manches

zutheilen wolle , was in die für eine Beilage geeignete

und beſtimmte Darſtellung der Kirchenverfaſſung auf⸗

genommen war .

Dieſen Andeutungen gemäß wurde jene Ueberar⸗

beitung nach wiederholter Durchſicht endlich in 15 ge⸗

läuterte §. §. zuſammengezogen welche nun die Beilage

B. ©. 40 — 46 bilden . Drei andere §. §. aber ,

welche früher die ganze Beilage ſchließen ſollten , ma⸗

chen jetzt den Anfang des Haupttextes der Urkunde aus ,

nämlich §. I. II . III .

Kehren wir nach dieſem Auslaufe unverzuͤglich zur

Generalſynode zurück . Als wir uns oben von ihr
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trennten , hatte ſie in ihrer Sitzung vom 15ten Juli

den vorgelegten Entwurf der Kirchenverfaſſung mit den

Commiſſionsanträgen verglichen , und in reger Thätig⸗
teit auf die bereits gezeichnete Weiſe vorgaͤngig umge⸗
bildet . Nach Beendigung dieſes Geſchäftes wurde noch
in derſelben Sitzung zur Prüfung des Entwurfes der

Wahlordnung geſchritten , welche in der Urkunde

die Unter⸗Beilage zu Beilage B. und C. ausmacht .
S . 57 — 60 .

Da jener Entwurf den Grundſatz folgerichtig
durchgeführt hatte , dağ eine Wahlordnung , um Mig -

verſtändniſſe zu verhüten , ihren Geſchäftsgang mög⸗
lichſt genau bezeichnen müſſe , ohne deßhalb die Wahl⸗
freiheit im Geringſten hemmen , oder fremdartigen
Einfluß geſtatten zu dürfen —; ſo wurde er voll⸗

ſtändig beibehalten ; nur kamen zwei neue Beſtimmun⸗

gen hinzu : Die eine vermöge der ſpäter erfolgten hö⸗

hern Entſcheidung , daß die weltlichen Abgeordneten

zur Generalſynode nicht aus Staatsbürgern überhaupt ,
ſondern nur aus und von Mitgliedern der Kirchenge⸗
meinderäthe ernannt werden ſollen . Die andere be⸗

trifft die Wahl der Kirchenvorſtände ſelbſt , und gieng

aus zwei entgegengeſetzten Anſichten der Generalſynode
hervor . Die Kirchenvorſtände ſollten nämlich nach dem

Entwurfe ohne Ausnahme durch freie Wahl der Ge⸗

meinden ernannt werden , viele Abgeordnete verſicher⸗

ten aber , daß dieſes nach unwiderlegbaren Erfahrungen
in größern Städten beſchwerlich , daß es hingegen weit
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vorzüglicher ſey , wenn die Kirchenvorſtände ſich dort ,

wie bisher , nach ihrer eigenen Wahl ſelbſt erganzen
würden . Eine Erſcheinung , welche eher mit dem engen

Kreiſe des Episkopalſyſtems , als mit der breitern

Grundlage des Presbyterialweſens vereinbar iſt , den⸗

noch kam ſie im letztern vor , und fand unter den Re⸗

formirten warme Vertheidiger . Allein man konnte ſich

eben ſo wenig verhelen , daß namentlich auf Syno⸗

den , deren weltliche Glieder blos aus Kirchenälteſten

genommen ſind , insbeſondere die Gemeinden , und nicht

beinahe ausſchließlich die Kirchenvorſtände vertreten

werden müſſen . Letzteres wäre aber durch jene ſtädti⸗

ſche Einrichtung unvermeidlich geworden ; und ſo muß⸗

te man denn die allgemeinen Grundſätze mit dem Her⸗

kommen ſo zu vermitteln ſuchen , wie es die Urkunde

an den geeigneten Stellen der Wahlordnung gethan

hat .

Am 14ten Juli wurde Morgens der Bericht der

vierten Commiſſion über die Kirchengemeinde⸗

ordnung vorgeleſen , und Nachmittags , auf erfolgte Ge⸗

nehmigung des geſtrigen Protokolls erörtert . Der Bericht

ſelbſt ſchickte ſeinen einzelnen Bemerkungen allgemeine

Grundſätze voran , aus denen wir Folgendes entheben .

Beherzigend die Wichtigkeit des Geſchäftes , heißt es

dort , hat ſich die Commiſſion zur heiligſten Pflicht ge⸗

macht , nie den Begriff der chriſtlichen Kirche uͤberhaupt ,

nie den Geiſt der evangeliſch⸗proteſtantiſchen insbe⸗

ſondere ,
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ſondere , aus dem Auge zu verlieren ; zugleich die oft
ſo feinen , zuweilen unmerklich in einander fließenden
Gränzlinien zwiſchen Kirche und Staat ſtets geſondert

feſtzuhalten , beider Rechte und Befugniſſe gegen einan⸗

der ehrend anzuerkennen , und die wechſelſeitigen Pflich⸗
ten klar und heilig zu vergegenwärtigen . Indeſſen hat
eine Kirchengemeindeordnung viele Schwierigkeiten , da

ſie als Inbegriff gewiſſer ſchon ausgeſprochener Geſetze ,
Rechte und Pflichten ſich auf Verhältniſſe und Einzel⸗
heiten des wirklichen Lebens bezieht , welche ſo mannich⸗

fach wechſeln , als dieſes ſelbſt . Wie oft ſind nicht

Oertlichkeiten , Bildungs⸗ und Sittlichkeitsſtufen , re⸗

ligiöſe Anſichten und Bedürfniſſe zu beachten , wie ver⸗

ſchiedenartig ſind nicht , nach der Eigenthümlichkeit der

Mitglieder , die Wege , um jetzt auf zarte und em⸗

pfängliche , dann auf harte und verſtockte Gemüther zu

wirken ; wie leicht wird nicht der , oft ausſchließlich

ſichere , Pfad verfehlt ; und wie viel ſchadet oder nützt
bisweilen nur ein einziges Wort , ein einziger richtig

gewählter oder bedachtlos geſchehener Schritt ! — De⸗

ſto genauer muß eine Kirchengemeindeordnung inner⸗

halb ihrer Gränzen bleiben . Und wenn jede Gemeinde

nicht blos mit den übrigen im wohlthätigſten Einver⸗

ſtändniſſe zuſammenwirken , ſondern wenn ſie auch als

einzelner Theil dieſelhen geſellſchaftlichen Rechte und

Pflichten haben ſoll , welche der Geſammtkirche zuſtehen ;

ſo muß ſie deſſenungeachtet und eben deßhalb in ad⸗

miniſtrativer und finanzieller , in kirchlich⸗ polizeilicher
6
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p und ſittlich⸗religidſer Hinſicht frei und ſelbſtſtändig ,

wiewohl unter höherer Leitung , ſich regieren dürfen . 8

Sie übt dieſes Recht durch ihre frei erwählten Vorſte⸗ y

[ii her . Letztere ſind daher die natürlichſten Vertreter

AN ihrer Gemeinde ; und zwar zunächſt in beſtimmter Be⸗

ziehung auf den Pfarrer und auf die örtlichen Ver⸗ i

| hältniſſe , dann aber auch in Beziehung auf das Ganze ,
auf die allgemeine Berathung und Geſetzgebung der

g Geſammtkirche . Aber davor hüte ſich nur jede Ge⸗
| | |

meinde und jeder Vorſteher , eine rein kirchliche Wirk⸗

ſamkeit auf Gegenſtände weltlicher Art und Natur

auszudehnen . Dieß hat bei vielem Vortrefflichen , das

f fie enthalt , die neue badifhe Cenfurordnung voh 17908

Hi niht mit derſelben Schärfe beachtet , wie es in der
Ti alten pfälziſchen reformirten Presbyterialordnung vom

J . 1681 geſchah . Jene tritt jeden Augenblick über

die Schwelle hinaus in das Gebiet des Staates , denn

ihr iſt das Recht und die Ausübung einer Strafgewalt
über den leiblichen Menſchen beigelegt , während ſie

doch manche Glieder der Gemeinde von der nöthigen

Aufficht freiſpricht , eine verderbliche Rangordnung in

y
der Kirche aufſtellt , und überhaupt unaufhörliche Rei⸗

a bungen veranlaßt . Nichts von dieſem , wohl aber das
|

Gegentheil von al diefem findet fih in der genannten

Presbyterialordnung . Dieſe bleibt innerhalb der Kir⸗

che , wendet ſich nur an das Sittliche im Menſchen |
l

durch Ermahnung , Rüge , Ausſchließung ; ſie ſtört den
| f

Staat nie in ſeinem äußern Wirken , aber ſie fodert ,

e
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daß auch er ſie nicht ftöre , und behandelt alfe gleidh ,

Der Entwurf einer neuen Ordnung hat aus jenen

beiden Stücken unbefangen das Beſte aufgenommen ,

jedoch zugleich den Grundſatz des Presbyterialweſens
anerkannt , und in einer , das Allgemeine wie das Ein⸗

zelne lichtvoll durchdringenden , Darſtellung folgerichtig
durchgeführt . Die Commiſſion ſtimmt daher für die

Annahme deſſelben , unter dem Vorbehalt mancher ein⸗

zelnen Bemerkungen .

Letztere fielen hauptſächlich auf folgende Gegen -

ſtände . Um jede Erinnerung an die bisherige Tren⸗

nung zu verwiſchen, ſolle die Aufſſchrift dieſer Drd -

nung weder Presbyterial⸗ noch Kirchencenſur⸗ , ſondern

Kirchengemeinde - Ordnung heißen . Wer eine peinliche

oder beſchimpfende Strafe erlitten , ſey nicht mehr

wahlfähig . Die Vorſtände von Filialgemeinden ſollen

mit denen der Mutterkirche nur in gemeinſchaftlichen

Angelegenheiten zuſammentreten . Die Wahl der Kir⸗

chenvorſtände komme unſtreitig der Gemeinde zu , und

fache das erloſchene Gemeindeleben wieder an . In

größern Städte führe jedoch die jedesmalige Wahl

leicht Misſtände , vielleicht ärgerliche Auftritte herbei ,

welches da , wo zugleich viele Katholiſche wohnen , noch

beſonders zu beachten ſeye ; vorzüglich aus dieſen

Gründen haben dort die Kirchenvorſtände ſich bisher

ſelbſt ergänzt ; künftig könnte ihnen doch die Wahl

ihrer Glieder , der Gemeinde hingegen , wenn ſie damit

zufrieden ſey , die Beſtätigung oder Verwerfung dieſer

6 *



Wahl überlaſſen werden . Wie lange die Vorſteher

ihre Pflicht tragen , und ob ſie etwa gleichzeitig aus⸗

treten ſollen , ſey von den Gemeinden zu beſtimmen .

Um auch den ſchwächſten Schein von Weltlichkeit zu

meiden , dürfe im Rathhauſe der Kirchenvorſtand ſich

niemals verſammeln ; auch ſey dem letztern aus dem⸗

ſelben Grund ein eigener Diener nöthig . Die Vor⸗

ſtände ſelbſt dürfen nie als Späher in die Wohnungen

Anderer eindringen , und zur Ermahnung ſollen die

Betheiligten von einem Ausſchuß des Rathes beſchei⸗

den gerufen werden . Manche können es abſchreckend

finden , daß die Kirche in der äußerſten Noth excom⸗

municire , allein ſie ſtütze ſich hiebei nur auf das N. . ,

auf geſellſchaftliche Rechte und auf poſitive Geſetze ;
hierüber habe ſich der Entwurf beſonders zart und

umſichtig ausgedrückt . Schließlich wäre ſehr zu wünſchen ,
eine Armenordnung , welche alle milden Stiftungen um⸗

faßt ; eine Schulordnung , welche die Bildungsanſtalten

kirchlich behandelt , und eine Sonn - und Feſttagsord⸗

nung , welche kirchenpolizeilich beobachtet wird .

Von den Zuſaͤtzen und Anſichten der Generalſy⸗
node machten ſich hier folgende bemerklich : Ueber

die Wahl der Kirchenvorſteher wurde endlich beſtimmt ,
daß ſie in den größern Städten nur alle Jahre einmal

zum Erſatz abgetretener Glieder geſchehen ſolle ; hiebei

ſey beſonders zu empfehlen , daß Mitglieder jedes
Standes aufgenommen , und alle Erwählte durch An⸗

nahme des Ehrenamtes dem Vertrauen der Gemeinden
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entſprechen werden . Bisher ordnungsmäßig beſtellte

Presbyterien haben ihre Geſchäfte noch fernerhin fort⸗

zuſetzen . Die Verpflichtung der Kirchenälteſten geſchehe

durch ein Handgelübde , die des Almoſenpflegers durch

Beeidigung ; letztere ſey nöthig , weil die Uebertretung
des amtlichen Berufes nur nach vorangegangener

geſetzlicher Verpflichtung rechtlich beſtraft werden

dürfe . — Ob die Aelteſten Beweiſe für ihre amt⸗

lichen Angaben beibringen ſollen ? ſchien von einer

Seite nöthig , weil ſie ſonſt ihre Gewalt leicht mis⸗

brauchen könnten ; von der andern Seite hingegen

mußte man ſich geſtehen , daß bei jener läſtigen Bedin⸗

gung Keiner das Amt willig annehmen oder tüchtig
führen werde , überdieß müſſe im Nothfalle doch Jeder

ſich vor dem weltlichen Richter verantworten , ohne

dieſen Nothfall handle es ſich aber ja nicht um Strafe ,

ſondern blos um Ermahnung , deßhalb ſeyen die An⸗

zeigen der Aelteſten für glaubwürdig zu halten . —

Daß die monatlichen Sitzungen des Vorſtandes wenig⸗

ſtens in ungemiſchten Orten füglich auf dem Rath⸗

hauſe gehalten werden können , war einleuchtend , in⸗

deſſen begnügte man ſich mit der Beſtimmung eines

ſchicklichen Ortes , und überließ das Nähere hier⸗

über ſowohl , als wegen eines eigenen Kirchengemein⸗

dedieners , örtlichen Verabredungen . — Weber die Sonn :

tagsfeier wurde auf die Geſetze verwieſen . Die vor⸗

geſchlagene Abänderung der beſtehenden Verordnung

hingegen , wonach die Kirchenrechnungen von weltlichen
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Behörden abgehört en , beſchränkte ſich auf die

Bitte , hierinn die andere und wohlfeilere Einrichtung zuErt

veranlaſſen . — die Einführung der Sitten⸗

iedenartige Anſichten .
K

gerichte entwickelten fih verf

r hen NukenNach de

ſolcher Anſtalten nicht geradezu widerſprochen , allein

fe ſchienen ihrem Zwecke nach entbehrlich , da die

erforderliche Aufſicht und Rüge amtlich blos dem Pfar⸗

rer zuſtehe , und von dieſem allein mit wahrem Segen

geführt werden könne ; überdieß ſchienen ſie ihrer Ver⸗

wirklichung nach unausführbar , denn einmal er⸗

fodere der Unterſchied zwiſchen Mahnung und Strafe

einen Grad von Klugheit , den wohl nicht alle beſitzen ;

ſodann greifen ſolche Gerichte in die Staatspolizey
ein, veranlaſſen dadurch oft unvermeidliche Reibungen

zwiſchen Kirchenvorſtänden und weltlichen Behörden ,

ja ſie begründen , was das Schlimmſte iſt , eine Un⸗

gleichheit vor dem Geſetze , weil Einige nur ſchriftlich

erinnert werden , Andere gezwungen ſind , ſich perſön⸗

lich zu ſtellen ; würden die letztern den Gehorſam

verweigern , ( und viele wollen lieber eingeſperrt ſeyn

als dort erſcheinen ) ſo ſey das Sittengericht entweder

gelähmt , oder aber gezwungen , die Staatsbehörden zu

Vorladungen anzurufen , welche ſich jedoch hiezu nicht
K

verſtehen würden . — Es bleibe daher nichts übrig , als

einen wurde zwar dem mögli

die Gleichheit vor dem Geſetze herzuſtellen . — Von der

andern Seite , wurden diefe Gerichte fir nöthig er⸗
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klaͤrt , denn ob ſie nun blos den Einzelnen von Feh⸗
leen gu beſſern , oder auch um der Gemeinde willen

Aergerniſſe wegzuſchaffen ſuchen , immer gelten ſie der

Kirche , dieſer großen Bildungsanſtalt , als weſentliche

Mittel zum heiligen Zweck . Außerdem bleibe eine gründ⸗

liche Vereinigung ſo lange unmöͤglich , als dieſer wich⸗

tige Unterſchied zwiſchen beiden Kirchen nicht ausgegli⸗

chen , und nicht ebenfalls auf der Grundlage des bis⸗

herigen ausgeglichen wäre ; endlich ſey eine verbeſſerte

Kirchenzucht und Verfaſſung der einzige unmittelbare

Vortheil , welchen die Gemeinden des Oberlandes aus

der Vereinigung ziehen können . Und wer dürfe die

Ausführbarkeit dieſer Einrichtungen bezweifeln ?
Auch weltliche Behörden unterſcheiden ja bei ihren

Vorladungen zwiſchen den Perſonen , und wiſſen den⸗

noch ihren Zweck zu erreichen , alſo betreffe der Streit

eigentlich nur die Form , und nicht die Sache . —

Hiemit hieng ein anderer ähnlicher Gegenſtand zu⸗

ſammen , nämlich das Recht der Excommunication .

Mit dem Geiſte chriſtlicher Liebe und Verſöhnlichkeit

ſchien dieſes Recht nicht vereinbar zu ſeyn , daher der

Vorſchlag , nach ſtufenweiſer fruchtloſer Ermahnung öf⸗

fentlich mit der ganzen Gemeinde für die Bekehrung

verſtockter Sünder zu beten , jedoch ohne Jemand zu

nennen . Hiezu kam noch der andere Grund , daß

Ausſchluß aus der Kirche , Ausſchluß aus dem Staats⸗

verband wäre , mithin der ſogenannte kleine Bann ge⸗

geuwärtig unmittelbar in den großen Bann überglenge ,



[i weil das Staatsrecht Keinem alle bürgerliche Befugniſſe S

Ii geſtatte , der nicht in einer Kirche lebe . — Indeſſen o

0 mußte man eben ſo wohl zugeben , dap die Mus - tiy

| übung jenes an ſich unbeſtrittenen Rechtes ſchon von Ge

p dem Apoſtel im aten Brief an die Korinther ( V. 13 . )
| ii geboten , dap fie in der Augsburgiſchen Confeſſion , ſo oh
[i wie in den Landescatechismen wiederholt , und durch h

hi die beſtehenden Geſetze beſtätigt ſey ; in letztern werde
w

f I die Art jener Ausübung beſtimmt von dem Ermeſſen
ți

pi der höhern Behörden abhängig gemacht , — mithin

der Einzelne gegen willkührliche Verfügung niederer
in

p Stellen geſchützt ; haben alfo die Presbyterien alle
o

l | ihre Beſſerungsmittel vergebens angewendet , ſo ſey
|

yi, auch künftig die Anzeige an die oberſte Kirchenbehörde
li

3 zu machen . ( H

| Nach ſolchen Erörterungen wurde vom Präſidium I ”
"h j

erklärt , alle bisherigen Verhandlungen berühren ent - | B

weder die eigentliche Kirchenvereinigung , oder die Kir⸗

chenverfaſſung und Kirchengemeindeordnung ; die beiden A

letztern greifen offenbar in die Staatsverfaſſung ein , f

und erfordern eine genaue Vergleichung mit den be⸗

ſtehenden Geſetzen ; die Commiſſion für Ausarbeitung de

der Vereinigungsurkunde werde daher wohl thun , jenen de

Unterſchied feſtzuhalten , und die Generalſynode werde jà

ſich überzeugen , daß der höchſten Genehmigung noth th

wendig eine reife Berathung vorangehen müſſe , welche fin

jedoch unmöglich ſo ſchnell vollendet werden könne , als

dieß mit den drei erſten Gegenſtänden der Fall ſey .



Niemand möge übrigens hieraus den Schluß ziehen ,
als würde jene höchſte Genehmigung ſich nur auf ei⸗

nige , und nicht auf alle zur Vereinigung gehörende
Gegenſtände erſtrecken .

In der folgenden Sitzung , den 17ten Juli , wird

von dem landesherrlichen Commiſſär eröffnet : auf er⸗

ſtatteten unterthänigſten Vortrag haben Sereniſſimus ,

von dem Wunſche ausgehend , der evangeliſchen Kir⸗

che ihre angemeſſene Stellung anzuweiſen , eine Com⸗

miſſion niederzuſetzen geruht , um die Entwürfe

der Synode zu prüfen , und mit der Geſetzgebung und

Conſtitutionsurkunde zu vergleichen . Um hiemit einen

Beweis von Vertrauen zu geben , wünſchen Höchſtdie⸗

ſelben , daß gwei Mitglieder der Synode gewählt wer⸗

den , welche als Organe dieſer Synode auf Verlangen

mit jener Commiſſion zuſammentreten ſollen . Dieſen

Beweis höchſter Huld dankbar erkennend , ſchreitet die

Verſammlung ſogleich zur Wahl zweier Bevollmächtig⸗

ter aus ihrer Mitte .

Sodann wird beſchloſſen , daß aus dem Entwurf

der , in der letzten Sitzung geprüften , Kirchengemein⸗

deordnung die Hauptſache heraus gehoben , und dabei

jede vorgeſchlagene und genehmigte Abänderung gehö⸗

rig berückſichtigt werden ſolle . Den Auftrag zu die⸗

ſem Geſchäft erhielt die vorige Commiſſion .
Die Synode vernahm nun den Bericht jener

außerordentlichen Commiſſion , welche wegen Vollzie⸗

hung der Vereinigung niedergeſetzt war .
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Ihre Vorſchläge wurden , mit allgemeinem Beifall

der Kirchenſection zur Berückſichtigung empfohlen , und

von dieſer in dem Miniſterialerlaß vom zoten Gep -

tember zum Grunde gelegt . ( Anhang zur Urkunde

S . 22 — 73 . )

In der folgenden Sitzung d. Zlten Juli wurde

der , von jener dafür beſtimmten Commiſſion , gefer⸗

tigte Entwurf einer Unionsacte vorgeleſen , berathen ,

und angenommen . Zugleich erhält die frůher ſchon

wegen der Kirchenordnung niedergeſetzte Commiſſion
den Auftrag , die vorgelegten liturgiſchen Formulare

zu prüfen , welche bei Verwaltung der h. Sacramente

in der vereinigten Kirche gebraucht werden ſollen . Das

Secretariat legt alsdann den in der letzten Sitzung be⸗

ſchloſſenen Auszug aus der Kirchengemeindeordnung zur

Prüfung der einzelnen §. §. vor . Nach Verwerfung meh⸗

rerer Commiſſionsanträge erhielt die Wahlordnung den

Zuſatz , daß je für 40 Familienväter oder ſelbſtſtäͤn⸗

dige Familienglieder in den Städten Ein Wahlmann

zu beſtimmen ſey . Die wenigen Abänderungen , welche

auf Antrag der Commiſſion ſtatt fanden , betrafen

blos die Faſſung ; im Uebrigen wurde der Auszug ge⸗

nehmigt ; — den von Mehreren unterſtuͤtzten Wunſch ,

daß die früher geprüften Vorſchläge zur Vereinigung

ganzer Gemeinden , welche hauptſächlich nur auf Städte

berechnet ſeyen , verhältnismäßig auch auf die Dörfer

ausgedehnt werden mögen , empfiehlt die Synode eben⸗

falls der Kirchenſection zur Berückſichtigung . — End
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lich veranlaßt die ältere Frage : wie bei Austheilung

des heiligen Mahles die Anhänger des bisherigen Ge⸗

brandes gu behandeln feyen ? nah wiederholter forge

fältiger Berathung den Beſchluß , welchen die Urkunde

Beilage A. §. 11 . S . 32 enthält , von den Worten

an : » Sollten ſich jedoch einzelne — —bisherigen
Ritus auszutheilen . « —

Nach allem dieſem erklärt Präſidium , von ſämmt⸗

lichen bisherigen Verhandlungen werde nun S . K. Ho⸗

heit unterthänigſter Vortrag erſtattet werden .

Ob der erſte Entwurf der Kirchengemeindeordnung

gedruckt werden ſolle , blieb zwar unentſchieden ; indeſ⸗

ſen war die allgemeine Anſicht unverkennbar , daß

er ſich vermöge ſeiner umfaſſenden Darſtellung zur er⸗

läuternden Quelle des Auszuges eignen würde . Zu die⸗

ſem Zwecke wird man ihn unten benützt finden .

Bis dahin hatte die Synode ihre eigentlichen Ar⸗

beiten beendigt ; das Weitere iſt nur Folge des Vo⸗

rigen .
Die Verſammlung vom aaten Juli beginnt mit

Vorleſung des Berichts der dritten Commiſſion

über die bei den h. Sacramenten zu gebrauchen⸗

den Formulare , welche nach früherem Beſchluſſe jetzt

ſchon gewählt werden ſollten , um ſpäter in die allge⸗

meine Agende überzugehen . Unter mehreren vorgeleg⸗

ten Muſtern zur Abendmahlsfeier werden drei des

Druckes würdig gefunden , die Auswahl unter dieſen

für den Kirchengebrauch bleibt dem Pfarrer überlaſſen .
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Die Bezeichnung eines allgemeinen Vorbereitungsformu⸗

lars wird , nachdem mehrere ſolcher Gebete aus der

pfälziſchen reformirten Kirchenordnung , der neuen pfäl⸗

ziſchen lutheriſchen , und der Mühlhauſer Agende vor⸗

geleſen waren , vertrauensvoll dem Kirchend epartement
anheimgeſtellt . Daſſelbe geſchieht rückſichtlich der Tauf⸗

formulare , mit der Bemerkung , daß dieſen ein län⸗

geres und ein kürzeres beizufügen ſey .

In der Sitzung am folgenden Tage wurde die

Generalſynode durch einen ihrer Bevollmächtigten in

Kenntniß geſetzt , es ſey von der hohen Regierungs⸗

commiſſion , welche zur Prüfung der Synodal⸗Ent⸗

würfe ernannt war , im allgemeinen die Zuſicherung

gegeben worden , daß im Weſentlichen nichts

geändert werden fole . Um fo weniger hatten fidh die

Organe der Synode für verpflichtet geahtet , das

Nichtweſentliche mit ängſtlicher Sorge aufrecht zu hal⸗

ten . So ſey namentlich ausgeſtellt worden , daß die

Kirchengemeindeordnung nicht nur Geſetz , ſondern zu⸗

gleich Inſtruction ſey ; darum hätten ſich die Bevoll⸗

mächtigten , und hätte ſich mithin vorgängig auch die

Synode für bereit erklärt , jene Kirchengemeindeordnung

in einen geſetzgebenden Auszug zu faſſen . — Wichtiger

ſey die vorgeſchlagene Aenderung der Kirchenverfaſſung

geweſen : die hohe Regierungscommiſſion habe , wie es

fheine , hiebei den doppelten Geſichtspunkt im Auge ge⸗

habt, durch die Synodaleinrichtung weder vermehrte

Auslagen , noch widerwärtige Bewegungen zu veranlaſſen .
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Außerdem habe die Synode in allen ihren Verhand⸗

lungen das Volksſchulweſen , welches unter Karl

Friedrich ' s Regierung ſo hoch geachtet worden ,

kaum im Vorübergehen berührt , daher denn der Vor⸗

ſchlag , beſondere Schulkonvente in Gegenwart eines

beauftragten Staatsbeamten zu halten , dankbar auf⸗
L genommen werden müſſe . Daß ein ſolcher Staatsbe⸗

amter auch den Diöceſanſynoden anwohnen ſolle , em⸗

pfehle ſich von ſelbſt , weil gerade hiemit jede Beſorg⸗
niß ſchwinde , als könne dort etwas beſchloſſen werden ,
das den Kreis der Kirche überſchreite . Wenn die Re⸗

gierung ferner wünſche , es ſolle auf den Diöceſan⸗ und

Generalſynoden die Anzahl der weltlichen Abgeordneten |

nur die Hålfte von jener der Geiftlihen betragen , fo

erfodere ſchon die Folgerichtigkeit , daß auf der Einen

dieſer Synoden verhältnißmäßig ſo viele Abgeordnete

erſcheinen , als auf der andern , und in beiden Fällen |

könne jene Anzahl genügen , weil ja die geiſtlichen Mit⸗

glieder nicht blos als Vertreter ihres Standes , ſon⸗
dern zugleich als Leiter der Kirchenvorſlände anzuſehen
ſeyen . Die beabſichtigte Aenderung , daß für ſolche
Synoden nur Mitglieder der Presbyterien wahlfahig
ſeyen , habe den entſcheidenden Grund für ſich , daß
alsdann auch Männer aus den höhern Ständen gerne
in den Aelteſtenrath eintreten werden . Nun aber fol⸗
ge ein Gegenſtand von hoher Wichtigkeit , nämlich die

Verſammlungszeit der Generalſynoden , und es ſey ge⸗
nau zu erwägen , ob das höchſte Reſcript , deſſen Er -
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Dffnung man entgegen fehe , eine weſentliche Abände⸗

rung enthalte , oder nicht ?

Präſidium erklärte hierauf : von der verehrlichen

Synode ſey ihm die Unionsacte nebſt ſämmtlichen

Beilagen zugeſtellt worden , um ſolche dem gnädigſten

Regenten und Biſchof vorzulegen ; Höchſtdieſelben

hätten geruht , unter dem 23ten Juli ein höchſtes

Reſcript zu erlaſſen , vor deſſen Ableſung Präſidium

ſich veranlaßt fehe , den Gang der bisherigen Geſchäf⸗

te kurz zu wiederholen . Der chriſtliche Wunſch einer

Kirchenvereinigung ſey nicht nur in Baden , ſondern

auch in andern Ländern durch die Einſicht herbeige⸗

führt worden , daß die beiden Kirchen nie hätten ge⸗

trennt werden ſollen ; denn der Geiſt der Forſchung

habe ſchon längſt die Ueberzeugung verbreitet , daß im

Grunde die alten Unterſchiede verſchwunden ſeyen , und

eben dieſer Geiſt der Forſchung habe auch in Baden

die allgemeine laute Stimme aufgerufen , das Ge⸗

trennte in chriſtlicher Liebe wieder zu einen . Dieſer

Wunſch ſey nun von der Kirchenbehörde zu den Stu⸗

fen des Thrones gelangt , und da ſich bei dieſem der

Grundſatz behaupte , daß durch Beförderung der Union

durchaus kein Gewiſſenszwang eintreten dürfe , fo fey

der höchſte Befehl ergangen , vorerſt die berathende

allgemeine Stimme des Landes in der jetzt verſam⸗

melten Generalſynode zu hören . Da es nun , um dieſe

Vereinigung zu bewirken , für nöthig erachtet wor⸗

den , eine gleichartige Kirchenverfaſſung zu erhalten ,
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fo habe die evangeliſche Section blos für dieſen

Zweck Entwürfe hiezu mitgetheilt , damit dieſelben
geprüft und dann der höchſten Genehmigung ſowohl
des Regenten als des oberſten Biſchofs vorgelegt wür⸗

den . Hieraus ſey denn das höchſte Reſcript hervor⸗

gegangen , welches jetzt zur Kenntniß der Synode ge⸗

bracht werde .

Dieſes Reſcript wurde hierauf der Synode vor⸗

geleſen ; wörtlich daſſelbe , welches der Urkunde vor⸗
angedruckt iſt . *¥)

Die Verſammlung , theils geſpannt durch die

Wendungen des frühern Wortführers , theils ange⸗

ſprochen von dem Vortrag des Präſidiums und von

dem Inhalte des Reſcripts , blieb während einer ern⸗

ſten und bisweilen warmen Berathung längere Zeit un⸗

entſchieden , ob es nicht weſentlich ſey , daß die Ge -

ralſynoden ſich künftig in feſtgeſetzten Friſten verſam⸗

meln ſollen ? Die Gründe , welche zur Bejahung die⸗

ſer Frage angeführt wurden , mußten indeſſen , eben

weil ſie ſämmtlich die Kirche gegen willkührliche

* ) Da die frühern Anſichten der Generalſynode , welche

ſpäter anders gefaßt wurden , deutlich und genau aus

dieſem Reſcripte zu erſehen ſind , ſo ſchien es über⸗

flüſſig , ſie in der obigen Darſtellung noch beſonders

aufzuführen . — Uebrigens gibt jenes Reſcript den

offenbaren Beweis , daß hier nichts vorhanden iſt ,

was der Argwohn verhüllen oder entſchleiern könnte .
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Behandlung , und dié Synode gegen Vorwürfe der

Nachwelt zu ſchützen ſuchten , doch der weitern Bes

trachtung weichen , daß ( wie beſonders vom Präſi⸗

dium bemerkt wurde ) vor allen Dingen die Synode

ſelbſt ſich der Willkühr enthalten und ihrer jetzigen

Aufgabe treu bleiben müſſe . Nun aber liege es nicht

im Auftrag der Abgeordneten , die Kirchenvereini⸗

gung , alſo den weſentlichen Zweck dieſer gegenwärti⸗

gen Verſammlung von künftigen Generalſynoden ab⸗

hängig zu machen ; es liege eben ſo wenig im Racht ,

für die vereinigte Kirche zu verlangen , was die ge⸗

trennte niemals beſeſſen hätte ; es liege nicht ein⸗

mal in der Zeit , ein ſolches Verlangen aufzuſtellen ,

da zwiſchen beiden Landeskirchen möglich ſte Gleichheit

herrſchen müſſe , die Unterhandlungen aber mit dem

auswärtigen Haupte der einen , zum Bedauern der

Regierung , noch nicht geſchloſſen ſeyen ; es Hege pin

gegen in der Nothwendigkeit , das für weſentlich

anzuerkennen , daß Generalſynoden geſetzlich einberufen

würden ; die Beſtimmung des Wann ? ſey verhältniß⸗

mäßig untergeordnet , könne jedoch als Wunſch künf⸗

tigen Berückſichtigungen empfohlen werden .

Nach Erwägung dieſer Gründe konnte eine Ver⸗

ſammlung , deren Mitglieder aus allen Ständen und

Landestheilen bisher mit brüderlichem Sinn den

Hauptzweck ihrer Sendung ſtets im Auge behalten

hatten , über den Ausſchlag ihrer Entſcheidung länger

nicht mehr zweifelhaft bleiben . Und wirklich ſprachen

unſere
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unſere Abgeordneten , erſt einzeln , dann allgemein

die klare Ueberzeugung aus , daß jetzt nicht nur jede

Bedenklichkeit , welche Manchem anſtößig geſchienen ,

auf zweckmäßige Weiſe gehoben , ſondern daß auch die

Stunde , in welcher ſie die Unionsacte unterzeichnen

würden , für die erwählteſte , ja für die geſegnetſte

ihres Lebens zu halten ſey .

Hierauf wurde die ausgefertigte Vereinigungsur⸗

kunde vorgeleſen , und dabei nur noch zweierlei be⸗

merkt : einmal , die nächſte Generalſynode habe den

freilich unwahrſcheinlichen , aber doch möglichen Fall ,

daß Baden einſt unter katholiſche Herrſcher kommen

könnte , beſonders zu berückſichtigen ; ſodann könne

die jetzige Synode nicht eher unterzeichnen , ſie habe

ſich denn durch unmittelbare Einſicht überzeugt , daß

in der neu zu bearbeitenden Darſtellung der Kirchen⸗

verfaſſung die weſentlichen Beſtandtheile des Entwur⸗

fes im Einklange mit den Synodalbeſchlüſſen ſowohl , als

mit dem höchſten Reſcript aufgenommen ſeyen . —

Das Secretariat verſprach , unter wechſelſeitiger Mit⸗

wirkung jener beiden frühern Bevollmächtigten und der

hohen Regierungscommiſſion die verlangte Faſſung ſo⸗

gleich am folgenden Morgen vorzulegen . Und hiemit iſt

die letzte Sitzung auf den nächſten Tag angeſagt worden .

An dieſem , dem 26ten Juli , wurde die , nah

den bisherigen Angaben und Mitwirkungen , neu aus⸗

gefertigte Darſtellung der Kirchenverfaſſung vorgele⸗

ſen und genehmigt .
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Noch legten ſämmtliche Abgeordnete die Bitte

nieder , es mögte der evangeliſchen Section , als der

höchſten Adminiſtrativ⸗Stelle der Kirche jederzeit ei⸗

ne der Ehre des Bekenntniſſes entſprechende Stellung

zu dem Miniſterium des Innern und dem oberſten
Staatsrathe angewieſen werden .

Jetzt wird die Vereinigungsurkunde von allen

Abgeordneten unterzeichnet , und ſofort die General⸗

ſynode von dem Präſidium für geſchloſſen erklärt .

Ein feierlicher Gottesdienſt , welcher unmittel⸗

bar darauf nach dem neuen Ritus gehalten wurde ,

gab die Eintracht und die Dankgefühle ſämmtlicher

Abgeordneten öffentlich kund . Das Ergebniß aller

bisherigen Verhandlungen , von dem Secretariat noch

| beſonders beglaubigt , wurde nun mit ausführlichen ,

zugleich die Vollziehungsmasregeln umfaſſenden Be⸗

richten , von der evangeliſchen Section unterthänigſt

Seiner Königlichen Hoheit vorgelegt , hierauf mit

landesherrlicher und oberſtbiſchöflicher Genehmigung

im Staatsregierungsblatt Nro . 16 . als vevangeliſche

Kirchenvereinigung im Großherzogthum Badena zum

organiſchen Geſetz erhoben , und als ſolches von der

nächſten Ständeverſammlung anerkannt . — Am zten

October deſſelben Jahres haben ſodann alle evangeli⸗

ſchen Gemeinden des Großherzogthums das Weihefeſt

ihrer Kirchenvereinigung mit jener Theilnahme ge⸗

feiert , welche aus der weiſen Befriedigung vieljähri⸗

ger Wünſche zu entſtehen pflegt .
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Auf ſolchem Wege ſind die Proteſtanten in Ba⸗

den , ohne auch nur ein Einzigesmal zu weichen oder

zu wanken , ihrem erhabenen Ziele immer näher ge⸗

rückt , bis fie endlich mit dem Schwunge des letz⸗

ten Schrittes die Palme gewannen . Durch dieſes

wohlerrungene tadelfreie Beſitzthum iſt unſerer verei⸗

nigten Kirche ein gedeihliches Leben erblüht , ſie freut

ſich deſſen ununterbrochen vor dem Auge des Herrn .

Betrachten wir jetzt den Gegenſtand ſelbſt , worü⸗

ber ſich die Generalſynode vunwiderruflich « ) verei⸗

nigt hat .

„ ) Bei der politiſchen Union von Schottland und Eng⸗
land bedingte ſich die ſchottiſche Presboterialkirche zu⸗
nächſt wegen ihres äußern , aber mittelbar zugleich
wegen ihres innern Lebens , daß ſie für ewige Zeiten

unabänderlich bleiben ( unalterable in all succeeding
times ) ; und die engliſche Episkopalkirche , daß ſie für
immer vollen Beſtand haben ſolle ( to be in full force
for ever ) , letztere machte den Zuſatz , eine Verfaſſung
ſey nicht , unabänderlich , ſo lange die höchſte geſetzge⸗
bende Gewalt beſtehe . Die Badiſche Unionsurkunde
behält ſich mittelſt der Generalſynoden auf verfaſ⸗
ſungsmäßigem Wege das Recht vor , ſich nöthigenfalls
vervollkommnen zu dürfen , ihr Unwiderruflich , wel⸗

ches ſchon ſeiner Wortbedeutung nach einzelne Abän⸗

derungen nicht ausſchließt , nahert ſich daher ohne
Zweifel dem Sinne der Cviskopalkirche . Uebrigens
wurde wegen jener politiſchen Union ebenfalls vor⸗
gängig eine Konferenz in der Hauptſtadt , ſodann
dort , wo der größte Widerſtand zu befürchten war ,
in Schottland , ein Parlament gehalten , und , wie in

Paden , ert nadh foldien Vorbereitungen die Bereiz
nigung bewirkt . — Der ſchöpferiſche Geiſt der Welt⸗
geſchichte gefällt ſich doch oft im Silhouettiren . ( Weber
das Obige fehe man fGilb , Burnet history of his
own time . London 1753 . T. 4, p. 171 , 174 . )

7 *
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